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Einleitung und Problembeschreibung

"Der Mensch ist das Maß aller Dinge."1

"Social Media can also undermine democratic systems from within."2

„Das Internet verändert die Gesellschaft. Ob und inwieweit dies zu ihrem 
Wohl geschieht, sollte sie selbst entscheiden.“3

Hintergrund

Die Nutzung des Internets ist aus dem alltäglichen Leben nicht mehr 
hinwegzudenken. Dabei hat sich die Internetrealität über viele Jahre hin
weg stark verändert. Der Weg von vorgefertigten Angeboten hin zu von 
Nutzern selbst kreierten Inhalten und die Möglichkeit der gesteigerten 
Auffindbarkeit und Quernutzungen führt neben einem erheblichen An
stieg an Datenvolumen auch zu rechtlichen Fragestellungen. Wer ist für 
Inhalte verantwortlich, wer kontrolliert diese, welches Rechtsverständnis 
haben Nutzer und wie geht man gegen zahlreiche Rechtsverstöße im 
Internet vor? In diesem Zusammenhang steht vor allem das Persönlich
keitsrecht neuen Herausforderungen gegenüber. Zu beobachten ist nicht 
nur die quantitative Zunahme von Rechtsverletzungen, die das Persön
lichkeitsrecht betreffen, sondern auch die Steigerung der Intensität dieser 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen, welche wohl durch die mutmaßliche 
Sicherheit des anonym Seins und Bleibens auf Seiten des Verletzers zu 
erklären ist.4

Dabei geht dieses Thema alle etwas an: Wurden in traditionellen Medi
en von rechtsverletzenden Inhalten meist Prominente, oder Personen, die 
anderweitig in das öffentliche Interesse gerückt worden waren, tangiert, so 

A.

1 Götting/Schertz/Seitz, in: HdP, 2.A., Vorwort.
2 So äußerte sich Kofi Annan auf der TUM Speakers Series zum Thema "Visions for 

Challenged Democracies – Towards a Fairer, more Peaceful World" am 15.02.2018 
in München, vgl. hierzu https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilun
gen/detail/article/34476/ sowie https://www.youtube.com/watch?v=-xSp6z7x4aY 
(abgerufen am 01.08.2019).

3 Heckmann, NJW 2012, S. 2631 (2635).
4 Heckmann, NJW 2012, S. 2631 (2631); Freund, in: HdP, 2. A., § 48, Rn. 47.
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kann heute jedermann – Privatpersonen wie Unternehmen – von einem 
Inhalt im Internet betroffen sein.5 90,3 % der deutschen Privatpersonen ab 
14 Jahren nutzen das Internet aktiv.6 Bei den unter 50-jährigen bewegt sich 
fast jeder im Internet, bei den über 60-jährigen sind es inzwischen auch 
immerhin fast zwei Drittel.7 Es ist zu erwarten, dass diese Nutzerzahlen 
auch künftig zunehmen.8 Das Internet in der uns heute bekannten Form 
bietet all diesen Nutzern die Möglichkeit Beiträge einzustellen und Äuße
rungen kund zu tun.9 Und hierbei stehen vermehrt Persönlichkeitsrechte 
im Fokus von Rechtsverletzungen. Dabei ist die Möglichkeit Rechtsverlet
zungen vorzunehmen mannigfach und nicht abschließend. Insbesondere 
bei nutzergenerierten Mediendiensten ist die Manipulationsgefahr sehr 
hoch und kann zu schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen führen.10 

Festzuhalten ist auch, dass die Dunkelziffer der Betroffenen hoch ist: 
Eine Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing ergab erstmals konkre
te Zahlen der von Cybermobbing betroffenen Internetnutzergruppe von 
Schülern und Schülerinnen.11 Bereits 17 % aller Schüler und Schülerinnen 

5 Knop, FAZ v. 31.12.2015, Nr. 303, S. 1; Boie, SZ v. 14.12.2013, Nr. 289, S. 46; FAZ 
v. 19.01.2016, Nr. 15, S. 7 u. S. 21; Schertz, NJW 2013, S. 721 (721); Glaser, NVwZ 
2012, S. 1432 (1432); Klass, ZUM 2007, S. 818 (818 ff.).

6 ARD/ZDF-Onlinestudie 2018, http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2018/09
18_Frees_Koch.pdf, S. 399 (abgerufen am 01.08.2019); im Vergleich hierzu ermit
telte die Bitkomstudie, Netzgesellschaft, Eine repräsentative Untersuchung zur 
Mediennutzung und dem Informationsverhalten der Gesellschaft Deutschland, 
S. 8, im Jahr 2011 noch eine Nutzerzahl von nur 72 %; https://www.bitkom.org/B
itkom/Publikationen/Studie-Netzgesellschaft.html (abgerufen am 01.08.2019).

7 So nutzen laut ARD/ZDF-Onlinestudie 2018, a.a.O., S. 399, rund 82,4 % der 60 
bis 69-jährigen, sowie 64,7 % der über 70-jährigen inzwischen das Internet. Im 
Vergleich hierzu nutzen 2011 nur jeder vierte über 65-jährige das Internet, so 
Bitkom, Netzgesellschaft, Eine repräsentative Untersuchung zur Mediennutzung 
und dem Informationsverhalten der Gesellschaft Deutschland, a.a.O., S. 6.

8 Vgl. die Entwicklung auf Tabelle 2 der ARD/ZDF-Onlinestudie 2018, a.a.O., 
S. 399.

9 Demnach sind 87 % der Internetnutzer in einem sozialen Netzwerk angemel
det, beii den 14 bis 49-jährigen ist es nahezu jeder, Ergebnis einer Bitkomstu
die, https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/180227-Bitkom-PK-Ch
arts-Social-Media-Trends-2.pdf (abgerufen am 01.08.2019).

10 OLG Köln, Urteil v. 03.07.2008, Az. 15 U 43/08 = ZUM 2008, S. 869 (870); 
Gomille, ZUM 2009, S. 815 ff.

11 Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing, Cyberlife – Spannungsfeld zwi
schen Faszination und Gefahr, Cybermobbing bei Schülern und Schülerinnen 
(im Folgenden: Cybermobbingstudie), Mai 2013, https://www.buendnis-gegen-cy
bermobbing.de/fileadmin/pdf/studien/cybermobbingstudie_2013.pdf (abgerufen 
am 01.08.2019).
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wurden demnach Opfer von Mobbing im Internet. Erschreckend ist dabei 
insbesondere, dass nur jeder fünfte Betroffene den Vorfall überhaupt dem 
Plattformbetreiber meldete.12 In diesem Zusammenhang ist ebenfalls fest
zustellen, dass auch andere Nutzer etwa Hasskommentare nur zögerlich 
melden.13

Besonders gewichtig ist das Thema zudem, weil die Beeinträchtigung 
der Persönlichkeitsrechte durch die Zuhilfenahme des Internets eine neue 
und tiefere Dimension erhalten hat.14 Denn in vielen Fällen wird das 
Medium gerade gewählt, um Inhalte persönlichkeitsrechtsverletzender Na
tur einer möglichst breiten Öffentlichkeit über ein weltweites Medium 
zugänglich zu machen und hierdurch den Betroffenen wirksamer zu diffa
mieren und zu belasten.15 Durch die schnelle und effektive Verbreitung 
des persönlichkeitsrechtsverletzenden Inhaltes und die Probleme bei der 
Beseitigung, die Ubiquität des Inhaltes sowie durch die enorme Perpetuie
rungswirkung im Medium Internet selbst, wird das Persönlichkeitsrecht 
des Betroffenen deutlich intensiver beeinträchtigt.16 Sofern der Verletzer 
nicht sichtbar und greifbar, sondern anonym oder pseudonym, im Inter
net agiert, wird der Betroffene nachweislich auch tatsächlich intensiver 
belastet: Die Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing kam zu dem 
Ergebnis, dass die Anonymität zu einem enthemmenden Verhalten bei 
den Tätern von Mobbingattacken führt.17 Gerade die schwere Identifizier
barkeit der Täter führt demnach dazu, dass die Hemmschwelle zu den 
Handlungen gering ist.18 Also auch dadurch erhält die Handlung der Täter 
eine neue Qualität für das Opfer.19

12 Cybermobbingstudie, a.a.O., S. 9; immerhin 52 % aller Betroffenen melden die 
beeinträchtigenden Kommentare dem Diensteanbieter nach einer Umfrage der 
Bitkom, Hasskommentare: Jeder neunte Internetnutzer war selbst schon Opfer, 
15.12.2015, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Hasskommen
tare-Jeder-neunte-Internetnutzer-war-selbst-schon-Opfer.html (abgerufen am 
01.08.2019, inzwischen nicht mehr abrufbar).

13 Wenngleich sich fast alle daran stören, gaben nur 26 % der Befragten einer Forsa-
Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW 2018, a.a.O., S. 3 u. 8, an, 
Hasskommentare oder deren Verfasser dem Portalbetreiber gemeldet zu haben.

14 Schertz, NJW 2013, S. 721 (721); Glaser, NVwZ 2012, S. 1432 (1432); Freund, in: 
HdP, 2. A., § 48, Rn. 47.

15 BVerfG, Bs. 09.10.2001, Az. 1 BvR 622/01 = NJW 2002, S. 741.
16 Peifer, JZ 2013, S. 853 (855).
17 Cybermobbingstudie, a.a.O., S. 10.
18 Cybermobbingstudie, a.a.O., S. 10.
19 Zum geänderten Kommunikationsverhalten Lehr zit. nach Palzer, K&R 2015, S. 

IV (V).
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Die besonderen Gefährdungen des Persönlichkeitsrechts waren zu Be
ginn des Internetzeitalters nicht absehbar und der derzeitige Umgang 
mit ihnen ist, wie die Arbeit zeigen wird, bislang nicht zufriedenstellend. 
Die Rechtsverletzungen sind dabei in vielen Fällen ohne Schwierigkeiten 
festzustellen. Die Problematik bei der Bekämpfung von Persönlichkeits
rechtsverletzungen liegt dabei nicht unbedingt in der Beurteilung, ob eine 
rechtswidrige Verletzung vorliegt, sondern vielmehr im Informationsdefi
zit des Betroffenen in Bezug auf die Person des Verletzers. Zwar sind an
onym begangene Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Beleidigungen, 
das Verbreiten von Gerüchten, falschen Behauptungen im Umfeld des 
Betroffenen an sich kein neues Problem, jedoch wiegt dieser Umstand bei 
Rechtsverletzungen im Internet für den Betroffenen besonders schwer, da 
der Verletzer nicht physisch zu greifen und eine Rufschädigung daher nur 
schwer rückgängig zu machen ist. Auch die Ubiquität des rechtsverletzen
den Inhaltes, die sich daraus ergebenden Konsequenzen im Hinblick auf 
die Anwendbarkeit Internationalen Privatrechts und die gerichtliche Zu
ständigkeit gestaltet die Situation für den Betroffenen zunehmend schwie
rig: Selbst wenn der Betroffene vor Ort gerichtlich gegen einen Dienstean
bieter, der seinen Sitz im Ausland hat und auf dessen Plattform die Rechts
verletzung vorgehalten wird, vorgehen kann, ist dies aufgrund fehlender 
Vollstreckungsmöglichkeiten im Ergebnis oft nicht zielführend. Die stei
gende Anzahl von Verletzungen, die intensive Beeinträchtigungswirkung 
derselben sowie der verständliche Wunsch effektiv gegen Verletzungen des 
Persönlichkeitsrechts im Internet vorgehen zu können, führen bei Betrof
fenen zunehmend zu dem Bedürfnis, den Verursacher der Verletzung in 
Erfahrung bringen zu wollen. Sofern der Nutzer registriert ist oder die 
zugreifende IP-Adresse gespeichert wurde, könnte diese Information beim 
Diensteanbieter vorhanden sein.

Nun begegnet der Betroffene hier jedoch einer oft unerwarteten Hür
de: der Diensteanbieter löscht zwar gegebenenfalls den rechtsverletzenden 
Eintrag, Auskunft über die Identität des Internetnutzers, der den verletzen
den Inhalt erstellt hat, erhält der Betroffene jedoch nicht ohne Weiteres. 
Denn jahrelang bestand aufgrund der Gesetzlage20 und Rechtsprechung21 

für den Betroffenen nur die Möglichkeit einen Strafantrag gegen Unbe
kannt zu stellen und die Ermittlungsergebnisse abzuwarten, um an die 
Identität des Verletzers zu gelangen, um dann gegen diesen zivilrechtlich 

20 Hierzu näher 2. Teil: B. I.
21 Vgl. hierzu 2. Teil: B. II.
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vorzugehen.22 Dieser Schutz war gänzlich unzureichend und der Entwick
lung des Datenschutzrechtes geschuldet.23 Während diese Arbeit gefertigt 
wurde, ist der Gesetzgeber zwar tätig geworden, aber es wird sich zeigen, 
dass auch die nunmehr bestehende Rechtslage, wenn überhaupt, nur un
genügenden Schutz für den Betroffenen einer rechtswidrigen Persönlich
keitsrechtsverletzung bietet.24 Für den Vorrang der Anonymität des Verlet
zers ergeben sich zudem keine zwingenden Gründe.25 In dieser Arbeit sol
len daher denkbare Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden.26 Im Ergeb
nis wird sich zeigen, dass zum Schutz des grundrechtlich verbürgten Per
sönlichkeitsrechts weiterhin dringender rechtlicher Handlungsbedarf be
steht und die Einführung eines eigenständigen vollumfassenden zivilrecht
lichen Drittauskunftsanspruches notwendig ist.27

Aktualität der Problematik

"These developments are undermining trust in information and institutions 
and ultimately in democracy itself."28

Der Eindruck, dass eine Zunahme von Persönlichkeitsrechtsverletzungen 
im Bereich des Internets in den vergangenen Jahren zu beobachten ist 
kann bereits bei der eigenen Nutzung des Mediums entstehen. Der Um
gangston unter den Nutzern von Internetportalen zeichnet sich oftmals 
durch enthemmtes Verhalten aus.29 Kommentarfunktionen, selbst solche 
unter namhaften Internetzeitungen, werden für Beleidigungen und Diffa
mierungen genutzt. Teils sind die Journalisten selbst im Mittelpunkt des 
Angriffs, teils die mitkommentierenden anderen Nutzer oder dritte Perso

B.

22 Vgl. hierzu die Ausführungen im 4. Teil: .
23 Hierzu 3. Teil: .
24 Siehe 2. Teil: C. I.
25 Hierzu näher 5. Teil: .
26 Diese werden im 6. Teil: erörtert.
27 Hierzu näher 6. Teil: B. IV. 6.
28 Kofi Annan auf der TUM Speakers Series zum Thema "Visions for Challenged 

Democracies – Towards a Fairer, more Peaceful World" am 15.02.2018 in Mün
chen, vgl. hierzu https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail
/article/34476/ sowie https://www.youtube.com/watch?v=-xSp6z7x4aY (abgerufen 
am 01.08.2019).

29 Zur Gefährdungslage des Persönlichkeitsrechts auch Schertz, NJW 2013, S. 721 
(721 f.); Spindler, GRUR 2013, S. 996 (996); zu aktuellen Entwicklungen etwa 
Müller, FAZ v. 23.01.2016, Nr. 19, S. 1.
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nen.30 Das Wort „Shitstorm“ schaffte es im Jahr 2011 gar auf Platz 1 der 
Anglizismen.31 Neben dem persönlichen Eindruck ist jedoch auch festzu
stellen, dass die Thematik zunehmend in das Bewusstsein verschiedener 
Institutionen rückt32 und ebenso eine statistische Zunahme von Verletzun
gen, die im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsrecht und dem Inter
net stehen, zu verzeichnen ist.33 Auch die ersten Versicherungen haben das 
"Geschäftsfeld" nun entdeckt und bieten finanzielle Absicherung für Un
ternehmen gegen rufschädigende, reputationsrelevante Medienereignisse 
an.34

Wahrnehmung der Problematik durch Wissenschaft, Medien, 
Gesetzgeber und Gesellschaft

Eine verstärkte Wahrnehmung der Thematik konnte über die letzten Jahre 
in verschiedenen Bereichen festgestellt werden. Exemplarisch hierfür wer
den unterschiedliche Institutionen herangezogen.

Wissenschaft

69. Deutscher Juristentag, 2012

Bereits beim 69. Deutschen Juristentag (DJT) 2012 in München lag ein 
Schwerpunkt der Diskussion im Bereich des IT- und Kommunikations

I.

1.

a.

30 Bleuel, SZ Magazin online v. 05.09.2013, http://sz-magazin.sueddeutsche.de/blo
gs/nummereins/3809/nummer-eins-des-affekts-der-kommentar/ (abgerufen am 
05.09.2013, inzwischen nicht mehr abrufbar); Jahn, FAZ v. 19.02.2013, Nr. 42, 
S. 31; Greuel, Kölner Stadt-Anzeiger v. 28.01.2016, S. 20.

31 http://www.anglizismusdesjahres.de/anglizismen-des-jahres/adj-2011/ (abgerufen 
am 01.08.2019).

32 Hierzu 1. Teil: B. I.
33 Siehe 1. Teil: B. II.
34 Zu den ersten Anbietern der umgangssprachlich genannten "Shitstorm"-Versi

cherung auf dem deutschen Markt gehören etwa Munich Re und Allianz, vgl. 
hierzu https://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/versicherungen-der-trend-ge
ht-zur-shitstorm-versicherung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180623-99-847
311 (abgerufen am 01.08.2019).
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rechts auf dem Persönlichkeits- und Datenschutz im Internet.35 Der DJT 
ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Ziel es ist, die wissenschaftliche 
Notwendigkeit von Änderungen und Ergänzungen der Rechtsordnung zu 
untersuchen und der Öffentlichkeit Vorschläge hierfür zu unterbreiten.36 

Es geht dem Verein mithin darum, reformbedürftige Gebiete aufzuzeigen. 
Hierfür werden Fachabteilungen gebildet. So wurde beim 69. DJT explizit 
das Thema „Persönlichkeits- und Datenschutz im Internet – Anforderun
gen und Grenzen einer Regulierung“ diskutiert. Bei der diesbezüglichen 
Beschlussfassung durch die jeweiligen Fachabteilungen des DJT wurde 
sich in Beschluss I.1. etwa dafür ausgesprochen, dass sowohl der Persön
lichkeitsrechtsschutz im Internet als auch der Datenschutz durch gesetzli
che Regelungen sichergestellt werden soll.37 Deutlich abgelehnt wurde im 
Gegensatz hierzu durch Beschluss I.6.a. der Vorschlag, dass im Interesse 
einer effektiven Durchsetzung der Meinungsfreiheit Ansprüche Dritter 
wegen Rechtsverletzungen durch Internetnutzer weitest möglich hinter 
dem Recht auf Anonymität zurückzustehen sollten.38 Die überwiegende 
Mehrheit sprach sich in Beschluss I.6.b. vielmehr für die Einschränkung 
der Anonymität und für eine Registrierungspflicht der Internetnutzer 
aus, um eine effektive Rechtsdurchsetzung bei Rechtsverstößen sicherzu
stellen.39 Insbesondere fordert die überwiegende Mehrheit in Beschluss 
III.18. in Anlehnung an das Urheber-, Marken- und Patentrecht einen 
Auskunftsanspruch zur Benennung des Rechtsverletzers bei behaupteten 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen.40 Diesen Beschlüssen wohnt allerdings 
keine rechtsverbindliche Wirkung inne, sie stellen lediglich Vorschläge 
an die Öffentlichkeit dar. Dennoch zeigt sich an den Ergebnissen der Be
schlussfassung, dass seitens der Juristen schon im Jahr 2012 Handlungsbe
darf zum Schutz des Persönlichkeitsrechts gesehen und auf einen Rechts
missstand hingewiesen wurde.

35 Dieser fand vom 18.09.2012 bis 21.09.2012 in München statt, http://www.djt.
de/fileadmin/downloads/69/djt_69_Programmheft_120420.pdf, S. 3 und 16 
(abgerufen am 01.08.2019, inzwischen nicht mehr abrufbar).

36 So beschreibt sich der DJT auf der eigenen Webseite, https://www.djt.de/der-ver
ein/ (abgerufen am 01.08.2019).

37 Beschlüsse des 69. DJT in München 2012, S. 23, I.1., https://www.djt.de/filea
dmin/downloads/69/121206_djt_69_beschluesse_web_rz.pdf (abgerufen am 
01.08.2019, inzwischen nicht mehr abrufbar).

38 Beschluss DJT 2012, a.a.O., S. 24, I.6.a.
39 Beschluss DJT 2012, a.a.O., S. 24, I.6.b.
40 Beschluss DJT 2012, a.a.O., S. 26, III.18.
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64. Deutscher Anwaltstag, 2013

Auch beim 64. deutschen Anwaltstag (DAT) 2013 in Düsseldorf drehte 
sich die Diskussion bei der Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum und 
Medien um die Möglichkeiten und Grenzen des Persönlichkeitsschutzes 
in den Onlinemedien.41 Beim DAT handelt es sich um eine jährlich statt
findende bundesweite Tagung der Anwaltschaft, welche sich aktuellen 
beruflichen und rechtspolitischen Themen unter Einbindung der Anwalt
schaft, Justiz, Politik, Wissenschaft und Presse widmet.42 Bei dieser Tagung 
hat der 64. DAT insbesondere auch die Möglichkeiten und Grenzen des 
Persönlichkeitsschutzes in Onlinemedien umfassend und kontrovers dis
kutiert.43 Eine diesbezügliche Beschlussfassung, ähnlich der des DJT, fand 
jedoch nicht statt.

Arbeitskreis Medien der Konferenz der Datenschutzbeauftragten, 2015

Ebenfalls beim Arbeitskreis Medien der Konferenz der Datenschutzbeauf
tragten des Bundes und der Länder Ende September 2015 stand der Per
sönlichkeitsschutz in der Diskussion. Es sollte ein gemeinsamer Nenner 
zur Frage einer Erweiterung des § 14 Abs. 2 TMG a.F., um Auskunftsan
sprüche für Persönlichkeitsrechte zu gewähren, gefunden werden.44 Dieses 
Vorhaben ist jedoch nicht geglückt.45

b.

c.

41 Der 64. DAT fand vom 06.08.2013 bis 08.06.2013 in Düsseldorf statt. Am 
07.06.2013 behandelte die AGEM diese Thematik. Das Programm findet sich 
unter https://agem-dav.de/wp-content/uploads/2015/11/DAT2013Programm.pdf 
(abgerufen am 01.08.2019).

42 So beschreibt sich der DAT auf der eigenen Webseite, https://anwaltstag.de/de/ 
(abgerufen am 01.08.2019).

43 Veranstaltungsbericht der Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum und Medien, 
https://agem-dav.de/wp-content/uploads/2015/11/Bericht_DAT_2013_Duess
eldorf.pdf (abgerufen am 01.08.2019); Fusbahn, IPRB 2013, S. 179 ff., fasst die 
Ergebnisse zusammen.

44 So die Auskunft der Datenschutzbeauftragten, etwa des Datenschutzbeauftragten 
Berlins, Schreiben v. 23.07.2015 und Schreiben v. 07.01.2016 und des Daten
schutzbeauftragten Schleswig-Holsteins, E-Mail v. 22.07.2015.

45 Datenschutzbeauftragter Nordrhein-Westfalen, E-Mail v. 14.12.2015.
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Medien

Neben der Wissenschaft wurde das Thema der Persönlichkeitsrechtsverlet
zungen im Internet in der Folge vor allem in unterschiedlichen Bezügen 
Gegenstand von Berichterstattungen bei unmittelbar betroffenen Akteu
ren: den Print- und Onlinemedien, sowie Diensteanbietern.46 Dies war 
dem Umstand geschuldet, dass diese zunehmend mit einem erhöhten 
Handlungsbedarf in diesem Bereich konfrontiert wurden.47 Neben den 
Berichterstattungen zum Thema, war dabei insbesondere auch interessant, 
welche Schritte unternommen wurden, um dem Problem zu begegnen.

Huffington Post, 2013

So entschied sich etwa die Huffington Post 2013 dazu, die Abgabe von 
Kommentaren unter ihren online vorgehaltenen Berichten für Nutzer nur 
mehr unter Klarnamensnennung oder verifizierter Pseudonymisierung 
zuzulassen.48 Sinn und Zweck sei die Wiederherstellung sinnvoller und 
argumentativ wertvoller Auseinandersetzung in der Sache.49 Bereits vor 
dieser Änderung prüfte die Onlinezeitung alle Kommentare vorab, wozu 

2.

a.

46 Beispielhaft hierfür Boie, SZ v. 14.12.13, Nr. 289, S. 46; Bollmann/Kloepfer, FAS v. 
21.09.2014, Nr. 38, S. 21; Hansen Nootbaar, FAZ v. 09.08.2012, Nr. 184, S. 7; Knop, 
FAZ v. 31.12.2015, Nr. 303, S. 1; Jahn, FAZ v. 19.02.2013, Nr. 42, S. 31; Lobo, 
FAZ v. 21.01.2015, Nr. 17, S. 13; Thüsing, FAZ v. 02.09.2013, Nr. 203, S. 7; Mühl, 
FAZ v. 13.09.2014, Nr. 213, S. 13; Bleuel, SZ Magazin online v. 05.09.2013, http://
sz-magazin.sueddeutsche.de/blogs/nummereins/3809/ nummer-eins-des-affekts-
der-kommentar/ (abgerufen am 05.09.2013, inzwischen nicht mehr abrufbar); 
Dobbert/Topcu/Musharbash/Luther, Zeit online v. 26.06.2015, https://www.zeit.de/
gesellschaft/zeitgeschehen/2015-06/netzkultur-beleidung-kommentar-journalist
/komplettansicht (abgerufen am 01.08.2019); Hanfeld, FAZ online v. 13.12.2015, 
https://www.faz.net/-gsb-7zr5v (abgerufen am 01.08.2019); FAZ v. 01.12.2010, 
Nr. 280, S. 38; FAZ v. 27.09.2014, Nr. 225, S. 1; FAZ v. 19.01.2016, Nr. 15, S. 7 u. 
S. 21; Greuel, Kölner Stadt-Anzeiger v. 28.01.2016, S. 20.

47 Vgl. etwa nur Knop, FAZ v. 31.12.2015, Nr. 303, S. 1; Bleuel, a.a.O.
48 Huffington Post online v. 12.10.2013, http://www.huffingtonpost.de/tim-mcd

onald/dienstag-blogpost-tim-mcd_b_4417407.html (abgerufen am 15.03.2014, 
inzwischen nicht mehr abrufbar).

49 Huffington Post online v. 26.08.2013, https://www.huffpost.com/entry/why-is-h
uffpost-ending-an_b_3817979?guccounter=1 (abgerufen am 01.08.2019); Huffing
ton Post online v. 02.02.2014, http://www.huffingtonpost.de/andreas-herberg/an
onym-auf-netzjagd_b_4709522.html (abgerufen am 15.03.2014, inzwischen nicht 
mehr abrufbar).
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allein 40 Mitarbeiter beschäftigt wurden. Auch nutzte die Huffington Post 
eigenen Angaben zufolge neueste Technologie um unangemessene Inhalte 
zu filtern. All diese führte zu dem aussagekräftigen Ergebnis, dass von ca. 9 
Millionen pro Monat eingesendeten Kommentaren lediglich ein Viertel 
veröffentlicht wurde.50 Die Zeitung verwies darauf, dass in den letzten Jah
ren die Kommentare zu Artikeln zunehmend in ihren Aussagen bösartiger 
und aggressiver geworden seien, weshalb sie sich zu diesem Schritt genö
tigt sah.51

Süddeutsche Zeitung, 2014

Einen ähnlichen Weg schlug 2014 auch die Süddeutsche Zeitung in ihrem 
Onlineangebot ein.52 Bis dahin war die Kommentarfunktion unter den 
dort abrufbaren Artikeln für alle Nutzer ohne weiteres nutzbar, ebenso 
unter den entsprechenden Beiträgen auf sozialen Plattformen, die von der 
Zeitung eingestellt wurden. Dies führte mitunter zu einer minderwertigen 
Qualität der geführten Diskussionen, wie auch zu Persönlichkeitsrechtsver
letzungen von Nutzern und Journalisten.53 Seither beschränkt sich die für 
Nutzer angebotene Kommentarfunktion auf lediglich zwei bis drei Artikel 
pro Tag, wobei soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter stärker einge
bunden werden. Die Begrenzung der Diskussion auf wenige Themen pro 
Tag soll vor allem eine niveauvollere Debatte zu den ausgewählten The
men ermöglichen, da die gezielte Moderation der Diskussionen durch eine 
Begrenzung der Anzahl besser geleistet werden kann und eine Entfernung 
niveauloser Beiträge, die gerade auch Persönlichkeitsrechtsverletzungen 
enthalten können, auf diese Weise leichter wird.

Facebook, 2015

Auch der Diensteanbieter Facebook deaktivierte im Jahr 2015 vermehrt 
Nutzerprofile, die keine Klarnamensnennung aufwiesen bzw. forderte 

b.

c.

50 Huffington Post online v. 26.08.2013, a.a.O.
51 Die Tageszeitung online v. 27.08.2013, https://www.taz.de/!122586/ (abgerufen 

am 01.08.2019); Huffington Post online v. 26.08.2013, a.a.O.
52 Wüllner, SZ online v. 21.01.2015, https://www.sueddeutsche.de/kolumne/ihre-sz-l

assen-sie-uns-diskutieren-1.2095271 (abgerufen am 01.08.2019).
53 Bleuel, a.a.O.
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seine Nutzer zur Verifizierung auf.54 In den Nutzungsbedingungen des 
Anbieters verpflichtete sich der Kunde, keine falschen persönlichen Infor
mationen bereitzustellen.55 Hinter dieser Entscheidung stehen mutmaß
lich vorrangig eigene wirtschaftliche Interessen des Anbieters, jedoch 
wird hierdurch auch den vielen (rechtsverletzenden) Fake-Profilen vorge
beugt.56 Dagegen wollte der Hamburgische Datenschutzbeauftragte vor
gehen, in dem er die für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
in Europa zuständige Facebook Ireland Limited durch Anordnung dazu 
verpflichtete,57 die pseudonyme Nutzung im Sinne des § 13 Abs. 6 TMG 
a.F. nach außen hin zuzulassen.58 Zwischenzeitlich haben sowohl das VG 
Hamburg als auch das OVG Hamburg entschieden, dass diese Anordnung 
vorerst nicht vollzogen werden darf.59 Das OVG Hamburg begründete sei
ne Entscheidung mit der ungeklärten Zuständigkeitsverteilung zwischen 
den nationalen Datenschutzkontrollbehörden sowie mit der zweifelhaften 
Eingriffsbefugnis der deutschen Datenschutzkontrollbehörden im vorlie
genden Fall.60 Zwischenzeitlich hat das LG Berlin die Selbstverpflichtung 
zur Klarnamensangabe für unwirksam erklärt, weil mit dieser – für den 
Nutzer nicht ersichtlich – gleichzeitig eine Einwilligung in die Verarbei
tung der Nutzerdaten erklärt werden sollte.61 Dabei ließ das Gericht die 
Frage einer möglichen Unwirksamkeit einer solchen Klausel allerdings 
ausdrücklich offen.62

54 Vgl. hierzu die Berichterstattung auf https://www.netzpiloten.de/datenschutz-face
book-besteht-auf-klarnamenzwang/ (abgerufen am 01.08.2019).

55 Die jeweils aktuellen AGB sind abrufbar unter https://www.facebook.com/legal/t
erms?locale=de_DE (abgerufen am 01.08.2019).

56 Näher zu Fake-Profilen und Social-Bots unter 1. Teil: B. II. 1. a.
57 Bericht des Hamburger Datenschutzbeauftragten, https://www.datenschutz-ham

burg.de/news/detail/article/der-hamburgische-datenschutzbeauftragte-profilnam
en-bei-facebook-frei-waehlbar.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=c2a6c
ea29f0fd07dae7ca92f86c724cc (abgerufen am 21.08.2015, inzwischen nicht mehr 
abrufbar).

58 Diese Frage entschied das OVG Schleswig im Jahr 2013 noch anders, vgl. OVG 
Schleswig, Bs. v. 22.04.2013, Az. 4 MB 10/13 = NJW 2013, S. 1977, und OVG 
Schleswig, Bs. v. 22.04.2013, Az. 4 MB 11/13 = NJW 2013, S. 1977.

59 VG Hamburg, Bs. v. 03.03.2016, Az. 15 E 4482/15 = K&R 2009, S. 290; OVG 
Hamburg, Bs. v. 29.06.2016, Az. 5 Bs 40/16 = NJW 2016, S. 3386.

60 OVG Hamburg, Bs. v. 29.06.2016, Az. 5 Bs 40/16 = NJW 2016, S. 3386.
61 LG Berlin, Urteil v. 16.01.2018, Az. 16 O 341/15 = MMR 2018, S. 328.
62 LG Berlin, Urteil v. 16.01.2018, Az. 16 O 341/15, Rn. 62 = MMR 2018, S. 328 

(331).
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Gesetzgeber

Änderungen des Strafgesetzbuches

Im Fokus der gesetzgeberischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Per
sönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet stand zunächst die Erweiterung 
des strafrechtlichen Persönlichkeitsschutzes.63

2015

Am 17.09.2014 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Änderung 
des Strafgesetzbuches zur Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexu
alstrafrecht (StGB-E) beschlossen.64 Hierdurch sollte insbesondere das Se
xualstrafrecht verschärft werden. Im Zusammenhang mit den geplanten 
Änderungen im Bereich des Sexualstrafrechts sollte auch das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht gestärkt werden. Im Fokus der Änderungen stand 
hier die Regelung des § 201a StGB (Verletzung des höchstpersönlichen Le
bensbereichs durch Bildaufnahmen) mit dem Ziel, das Recht am eigenen 
Bild zu stärken. Dass § 201a StGB a.F. gewisse Schutzlücken im Hinblick 
auf der Persönlichkeitsschutz, insbesondere durch die Beschränkung auf 
gewisse räumliche Schutzbereiche, aufwies, stand bereits seit Langem in 
der Kritik.65 Erst die Zunahme der kriminalpolitischen Bedeutung des 
Straftatbestandes führt hier zu einer Reform.66 Der Schwerpunkt der 
geplanten Neuerung durch § 201a StGB-E lag darauf, dass nicht wie bis
lang lediglich der höchstpersönliche Lebensbereich im Sinne eines letzten 
räumlichen Rückzugsbereichs geschützt sein sollte, sondern der Anwen
dungsbereich des § 201a StGB-E grundsätzlich auf solche Aufnahmen er

3.

a.

aa.

63 So äußerte sich die Hamburger Justizsenatorin Schiedek im Jahr 2014 dahinge
hend, dass sie die Änderung des Strafgesetzbuches anstrebe und einen Tatbestand 
des „Cybermobbings“ unter Strafe stellen wolle. Als Argument führte sie an, 
dass die einzelne Beleidigung an sich strafrechtlich nicht so leicht verfolgbar 
sei und die Belastung für die Opfer bei einer Menge an Beleidigungen und 
aufgrund des schärferen „Tons“ der sich im Schutz der Anonymität befindlichen 
Täter deutlich höher sei, vgl. hierzu Berichterstattung des Hamburger Abend
blatts v. 13.03.2014, https://www.abendblatt.de/hamburg/article125747642/Hamb
urg-plant-Gesetz-gegen-Mobbing-im-Internet.html (abgerufen am 01.08.2019).

64 Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Strafgesetzbuches, Bt.-Drs. 
18/2601 v. 23.09.2014, S. 1 ff.

65 Borgmann, NJW 2004, S. 2133 (2134); Sauren, ZUM 2005, S. 425 (430).
66 Hierzu näher Bt.-Drs. 18/2601, S. 36.
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weitert werden sollte, die geeignet sind, dem Ansehen einer Person erheb
lich zu schaden. Durch das 49. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches 
vom 21.01.2015 wurde ein solcher neuer und reformierter § 201a StGB, 
unter nochmals erheblichen Änderungen zum ursprünglichen Entwurf,67 

in das StGB eingeführt, welcher jedenfalls zum Teil eine Verbesserung zu
gunsten des Persönlichkeitsrechtsschutzes darstellt.68 Nunmehr besteht 
unter den dort genannten Voraussetzungen insbesondere auch Schutz vor 
Aufnahmen, welche die Hilflosigkeit einer Person zur Schau stellen 
(§ 201a Abs. 1 Nr. 2 StGB) oder die geeignet sind, dem Ansehen einer Per
son erheblich zu schaden (§ 201a Abs. 2 StGB).69 Auch dem Jugendpro
blem des sogenannten „Sextings“ kann man nun durch die Neuregelung 
des § 201 Abs. 3 StGB begegnen.70 Ein umfangreicher Cybermobbing-Tat
bestand wurde mit der Neuregelung jedoch nicht geschaffen und ist auch 
nicht geplant.71

2016/2017

Auch im Folgejahr waren Änderungen des Strafgesetzbuches geplant. 
Der von den Ländern Hessen, Bayern und Sachsen-Anhalt initiierte Ent
wurf72 eines "Gesetzes zur Strafbarkeit der unbefugten Benutzung infor
mationstechnischer Systeme – Digitaler Hausfriedensbruch" der dazu die
nen sollte, gegen Cyberattacken und Hackerangriffe vorgehen zu kön

bb.

67 Bt.-Drs. 18/2601, S. 36.
68 49. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Umsetzung europäischer Vorga

ben zum Sexualstrafrecht vom 21.01.2015, BGBl. I 2015 Nr. 2 v. 26.01.2015, S. 10; 
näher zur reformierten Vorschrift unter 4. Teil: A.I.2.b.

69 Bt.-Drs. 18/2601, S. 10.
70 Vgl. hierzu etwa Mühl, FAZ v. 13.09.2014, Nr. 213, S. 13.
71 Maas setzt vielmehr auf vorbeugende Maßnahmen wie Alterskontrollen 

und Moderationskonzepte sowie zivilgesellschaftliche Anstrengungen, FAZ v. 
19.01.2016, Nr. 15, S. 7.

72 Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes zur Strafbarkeit der unbefugten 
Benutzung informationstechnischer Systeme – Digitaler Hausfriedensbruch v. 
17.06.2016, Br.-Drs. 338/16.
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nen, wurde aufgrund der Debatte zu Hate-Speech,73 Fake-News74 und Soci
al-Bots75 im Wortlaut angepasst und so auf die Bekämpfung von Fake-
News und Social-Bots ausgedehnt.76 Der Verstoß gegen Nutzungsbedin
gungen der Betreiber sollte hierdurch als unbefugter Zugang im Sinne des 
§ 202e Abs. 1 Nr. 1 strafbar sein. Der Entwurf erfuhr jedoch frühzeitig Kri
tik77 und wurde dann aufgrund des Ablaufs der Wahlperiode zudem nicht 
weiterverfolgt.78

73 Unter dem politischen Begriff "Hate-Speech" wird die öffentliche Kundgabe 
von Missachtung und die Herabsetzung oder Verunglimpfung von bestimmten 
Personen oder Personengruppen verstanden, vgl. hierzu auch https://en.wikipedi
a.org/wiki/Hate_speech (abgerufen am 01.08.2019); vgl. hierzu ausführlich näher 
1. Teil: B. II. 1. b.

74 Dieser Begriff bezeichnet die Verbreitung von unwahren Informationen und 
Behauptungen, https://de.wikipedia.org/wiki/Fake_News (abgerufen am 
01.08.2019); vgl. hierzu ausführlich unter 1. Teil: B. II. 1. c.

75 Vgl. hierzu die Definition auf https://de.wikipedia.org/wiki/Bot (abgerufen am 
01.08.2019); siehe hierzu ebenfalls 1. Teil: B. II. 1. a.

76 Bt.-Drs. 18/10182; Meldung der Redaktion MMR-Aktuell 2017, 385445.
77 Der Gesetzesentwurf beabsichtigte die unbefugte Benutzung informationstechni

scher Systeme anhand eines neuen § 202e StGB, der das Betreiben von Social-Bots 
erfassen sollte, unter Strafe zu stellen. Nach dem Wortlaut des Gesetzesentwurfes 
wäre womöglich aber auch das Betreiben eines Nutzerkontos unter falschem Na
men bereits eine "unbefugte" Benutzung im Sinne der Vorschrift gewesen. Früh
zeitig wurde kritisiert, dass der Gesetzesentwurf mangels bestehender Schutzlü
cken nicht angezeigt sei, so etwa die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme, 
Anlage 2, Bt.-Drs. 18/10182, S. 19 f. Auch wurde kritisiert, dass der Entwurf nicht 
dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz genügt, vgl. hierzu Reuter, Netzpo
litik online v. 17.01.2017, https://netzpolitik.org/2017/hausfriedensbruch-4-0-zutri
tt-fuer-fake-news-und-bots-strengstens-verboten/ (abgerufen am 01.08.2019). Hier
zu ebenfalls Golla/Buermeyer, K&R 2017, S. 14 (14 ff.); Buermeyer, DRiZ 2017, 
S. 78 (78 ff.); Meldung der Redaktion MMR-Aktuell 2017, 385445; Meldung der 
Redaktion beck-aktuell v. 27.01.2017, becklink 2005588.

78 Aktuell werden in diesem Zusammenhang Vorschläge der Länderarbeitsgruppe 
zur Schaffung von Regelungen im Hinblick auf Social-Bots durch Änderung 
des Telemediengesetzes geprüft, vgl. hierzu den Beschluss der Justizministerkon
ferenz zum Länderarbeitsbericht "Social Bots – Abschlussbericht der Länderar
beitsgruppe" v. 09.11.2017 unter https://jm.rlp.de/fileadmin/mjv/Jumiko/I.03_
Social_Bots_Abschlussbericht_LaenderAG_ohne_Abstimmungsergebnis.pdf 
(abgerufen am 01.08.2019); Bt.-Drs. 19/2224, S. 16.
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Verpflichtung der Diensteanbieter

Rechtspolitische Geschehnisse im Zusammenhang mit der Flüchtlingspro
blematik rückten in den Jahren 2015 und 2016 Hass-, Hetz- und Droh
botschaften in sozialen Netzwerken in völlig neuen Ausmaßen in den 
gesellschaftlichen und damit in den gesetzgeberischen Fokus.79 Bis dahin 
zeichneten sich die vorwiegend in Deutschland genutzten Dienste Face
book und Twitter durch eine auffallende Untätigkeit bei der Löschung 
solcher Inhalte aus.80

"Verhandlungen" mit Twitter, Google und Facebook, 2015/2016

Erst durch politischen Druck gelang es Ende 2015 im Rahmen der soge
nannten "Task Force"81 eine Einigung mit den Anbietern dahingehend zu 
erzielen, dass Hassbotschaften innerhalb von 24 Stunden überprüft und 
gelöscht werden sollen.82 In diesem Zusammenhang änderten die Diens
teanbieter zudem teilweise ihre Nutzungsbedingungen und stellten klar, 
dass Konten von Nutzern mit rechtsverletzenden Inhalten künftig gesperrt 
oder ganz entfernt werden dürfen.83 Um gegen Hassreden vorzugehen 
kündigte Facebook zudem die Gründung einer „Initiative für Zivilcourage 

b.

aa.

79 Knop, FAZ v. 31.12.2015, Nr. 303, S. 1; Galetzka/Krätschmer, MMR 2016, S. 518 
(518); Bt.-Drs. 18/12356, S. 1.

80 Die Löschung der bekannten Fotografie "The Terror of War/Napalm Girl" des 
Fotografen Nik Út zum Anlass nehmend berichtet Jansen, FAZ v. 08.10.2016, 
Nr. 235, S. 21, über die Untätigkeit des Anbieters Facebook bei der Meldung 
rechtsverletzender Inhalte. In diesem Zusammenhang sind auch die Ermittlun
gen der Staatsanwaltschaft Hamburg gegen drei Manager der Facebook Germany 
GmbH und den Nordeuropachef von Facebook wegen Volksverhetzung zu se
hen, vgl. hierzu etwa Wilkens, Heise online v. 19.10.2015 https://www.heise.de/-2
850377.html u. v. 10.11.2015 https://www.heise.de/-2914501.html (abgerufen am 
01.08.2019).

81 Vgl. hierzu https://www.fair-im-netz.de/WebS/NHS/DE/Home/home_node.
html (abgerufen am 01.08.2019, inzwischen nicht mehr abrufbar); Galetzka/Krät
schmer, MMR 2016, S. 518 (519).

82 Galetzka/Krätschmer, MMR 2016, S. 518 (519); Zeit online v. 15.12.2015, https://w
ww.zeit.de/digital/internet/2015-12/facebook-heiko-maas-hetze-hasskommentare 
(abgerufen am 01.08.2019); https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2015/
12152015_ErgebnisrundeTaskForce.html (abgerufen am 01.08.2019, inzwischen 
nicht mehr abrufbar).

83 So etwa der Anbieter Twitter, vgl. hierzu https://support.twitter.com/articles/87
137 (abgerufen am 01.08.2019).
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Online“ an.84 Ein Jahr später, belebt durch die Präsidentschaftswahl in den 
Vereinigten Staaten, rückte Ende 2016 das Thema Hate-Speech,85 Fake-
News86 und Social-Bots87 erneut in den Fokus der Berichterstattungen und 
in der Folge auch in die Landtage.88 In diesem Zusammenhang wurde ne
ben dem Gesetzesentwurf zum Digitalen Hausfriedensbruch89 vor allem 
diskutiert, ob man diesen Phänomenen, anstelle regulierender gesetzgebe
rischer Eingriffe,90 nicht besser durch die Förderung der Medienbildung 
oder mithilfe eines unabhängigen und transparenten Monitorings,91 das 
Kennzeichnung- und Downgrading-Maßnahmen vornimmt oder gar mit 
den Strafverfolgungsbehörden kooperiert, beikommen könnte.92

Netzwerkdurchsetzungsgesetz, 2017

Da die strikte Umsetzung der im Rahmen der "Task Force" vereinbarten 
Maßnahmen durch die Diensteanbieter deutlich hinter den Erwartungen 
zurück blieben,93 sah sich der Gesetzgeber zum Handeln veranlasst und 

bb.

84 FAZ v. 19.01.2016, Nr. 15, S. 21.
85 Siehe näher unter 1. Teil: B. II. 1. b.
86 Vgl. hierzu 1. Teil: B. II. 1. c.
87 Hierzu näher 1. Teil: B. II. 1. a.
88 Beispielhaft hierfür zum Thema "Cybercrime" etwa Schleswig-Holsteinische Lt.-

Drs. 18/4613 v. 22.09.2016; zum Thema "Rassismus und Terrorismus im Netz" 
etwa Schleswig-Holsteinische Lt.-Drs. 18/4794 v. 02.11.2016; zum Thema "Gegen 
Hass im Netz" die Bayerische-Lt.-Drs.17/12988 v. 26.09.2016; zum Thema "Hate
speech – Hassreden im Internet" etwa Bayerische-Lt.-Drs.17/12870 v. 04.11.2016 
und zur "Rechten Hetze im Netz" die Bayerische-Lt.-Drs.17/13061 v. 25.11.2016.

89 Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes zur Strafbarkeit der unbefugten 
Benutzung informationstechnischer Systeme – Digitaler Hausfriedensbruch v. 
17.06.2016, Br.-Drs. 338/16.

90 Meldung der Redaktion beck-aktuell v. 27.01.2017, becklink 2005588; Buermeyer, 
DRiZ 2017, S. 78 (78 ff.).

91 Ähnlich dem kenianischen iHub-Institut, hierzu Dürr, Zeit online v. 25.02.2013, 
https://www.zeit.de/digital/internet/2013-02/kenia-wahl-internet-gewalt/komplett
ansicht (abgerufen am 01.08.2019).

92 So diskutiert dies kritisch Krüger, Netzpolitik online v. 15.01.2017, https://netzpol
itik.org/2017/warum-der-kampf-gegen-hatespeech-und-fakenews-auf-facebook-irre
fuehrend-ist-und-welche-alternativen-sich-bieten/ (abgerufen am 01.08.2019).

93 Galetzka/Krätschmer, MMR 2016, S. 518 (519); Meldung der Redaktion beck-aktu
ell v. 19.12.2016, becklink 2005302; Untersuchungen von jugendschutz.net unter 
https://www.fair-im-netz.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/03142017_
Monitoring_SozialeNetzwerke.html (abgerufen am 01.08.2019, inzwischen nicht 
mehr abrufbar).
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statuierte gesetzliche Organisations- und Überprüfungspflichten von An
bietern sozialer Netzwerke im Bereich von Strafrechtsverstößen.94 Durch 
das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwer
ken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz bzw. NetzDG),95 das seit 01.10.2017 in 
Kraft ist, soll nunmehr eine bessere Rechtsdurchsetzung in sozialen Netz
werken durch eine schnellere Entfernung von strafbaren Inhalten gewähr
leistet werden.96 Soziale Netzwerke sind verpflichtet, Beschwerden über 
strafbare Inhalte schneller zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu lö
schen.97

Gesellschaft

Auch in der Gesellschaft blieb die Thematik nicht unbemerkt. Aufgrund 
der Untätigkeit vieler Diensteanbieter im Hinblick auf Rechtsverletzungen 
im Internet und dem zögerlichen Agieren des Gesetzgebers bildeten sich 
im Jahr 2016 und 2017 einige Initiativen Digitaler Zivilcourage, die seither 
den Versuch unternehmen, dem Phänomen der "Hassrede" im Internet 

4.

94 Andere Mitgliedsstaaten, so etwa die britische Regierung, diskutieren in diesem 
Zusammenhang etwa eine sogenannte Mobbing-Steuer, vgl. hierzu Löhr/Theu
rer, FAZ online v. 13.10.2017, https://www.faz.net/-15243582 (abgerufen am 
01.08.2019).

95 NetzDG v. 01.09.2017, BGBl. I, S. 2097.
96 Vgl. hierzu die Ausführungen unter 1. Teil: C. II. 3. b. bb. (3) (b) (cc); Eifert, NJW 

2017, S. 1450 (1451), begrüßt, dass die Diensteanbieter in die Verantwortung 
genommen werden.

97 Diese gesetzgeberische Maßnahme, wonach strafbare Inhalte nunmehr schnell 
gelöscht werden sollen, wird exekutiv durch die Strafverfolgungsbehörden durch 
sogenannte Aktionstage gegen Hasspostings unterstützt. Mit diesen Aktionstagen 
soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Internet kein rechtsfreier 
Raum ist, wozu einmal jährlich medienwirksam Wohnungsdurchsuchungen, 
Vernehmungen und weitere Maßnahmen gegen Beschuldigte im Zusammen
hang mit strafbaren Hasskommentaren durchgeführt werden. Bislang fanden 
drei Aktionstage statt, vgl. hierzu Pressemitteilungen des BKA v. 20.06.2017 und 
v. 14.06.2018 sowie Zeit online v. 14.06.2018, https://www.zeit.de/digital/inte
rnet/2018-06/hetze-im-internet-polizei-wohnungsdurchsuchungen-hasskomm
entare (abgerufen am 01.08.2019). Da die Maßnahmen vornehmlich allerdings 
Straftatbestände, an deren Verfolgung ein großes öffentliches Interesse besteht, 
betreffen und also nicht zwingend solche, die dem Persönlichkeitsschutz dienen 
und welche erfahrungsgemäß auf den Privatklageweg verwiesen werden, äußert 
sich Möbius, https://fachanwalt-fuer-it-recht.blogspot.com/2018/06/aktionstag-zur
-bekampfung-von.html (abgerufen am 01.08.2019), kritisch hierzu.
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als gesellschaftliche Gegenbewegung entgegenzutreten.98 Herauszuheben 
ist die im Dezember 2016 auf Facebook gegründete Gruppe "#ichbinhier", 
die zum Ziel hat die Diskussionskultur auf der Plattform zu verbessern 
und die zwischenzeitlich mit mehr als 45.000 Mitgliedern als gemeinnützi
ger Verein eingetragen ist.99 Ebenso auf die sogenannte "Counter-Speech" 
setzt die europaweite "No Hate Speech Movement" Kampagne des Euro
parates gegen Hass im Netz. Auch hier wird Nutzern Rat im Umgang 
mit Hassreden und eine Hilfestellung zum Kontern gegeben.100 Auch das 
Bundesministerium für Justiz betreibt seit 2015 eine Initiative gegen Hass
kriminalität im Netz.101 Daneben gibt es privat organisierte Initiativen wie 
das amerikanische WMC Speech Project,102 das durch statistische Auswer
tungen versucht,103 über das Problem aufzuklären und gesellschaftliches 
wie mediales Bewusstsein hierfür hervorzurufen.

Zahlenmäßige Abbildung der Gefährdungslage

Es ist festzustellen, dass die Thematik in den letzten Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewonnen hat. Jedoch fehlt es aufgrund der Erscheinungs
vielfalt der Verletzungen, der Verknüpfungs- und auch Nutzungsmöglich
keiten des Internets sowie einer erheblichen Dunkelziffer an einer umfas
senden statistischen Erhebung im Hinblick auf die Anzahl von Persönlich
keitsrechtsverletzungen im Internet. Für die folgende Darstellung wird da

II.

98 Vgl. hierzu etwa https://www.campact.de/hate-speech/, https://no-hate-speec
h.de/de/wissen/was-kann-ich-gegen-hate-speech-tun/, https://www.ichbinhier
.eu/, https://www.das-nettz.de/akteure/ichbinhier-ev-verein (alle abgerufen am 
01.08.2019).

99 https://www.ichbinhier.eu/ich-bin-hier (abgerufen am 01.08.2019); zur Notwen
digkeit solcher Bewegungen Esslinger, SZ online v. 09.06.2019, https://www.sue
ddeutsche.de/digital/luebcke-social-media-facebook-hass-hetze-regulierung-1.447
8951 (abgerufen am 01.08.2019).

100 Für deutsche Nutzer finden sich Konter-Memes unter https://no-hate-speech.de
/de/kontern/ (abgerufen am 01.08.2019); die Webseiten der Bewegung für alle 
europäischen Mitgliedstaaten finden sich unter https://www.coe.int/en/web/no
-hate-campaign/national-campaigns1 (abgerufen am 01.08.2019).

101 https://www.fair-im-netz.de/WebS/NHS/DE/Home/home_node.html (abgeru
fen am 01.08.2019).

102 https://www.womensmediacenter.com/speech-project/ (abgerufen am 
01.08.2019).

103 https://www.womensmediacenter.com/speech-project/research-statistics/ 
(abgerufen am 01.08.2019).
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her auf Untersuchungen einzelner Institutionen zurückgegriffen, die sich, 
jedenfalls in Teilbereichen, mit der Problematik beschäftigen. So etwa auf 
Studien des Bündnisses gegen Cybermobbing, Umfragen der Bitkom und 
Untersuchungen des Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, so
wie polizeiliche Kriminalstatistiken und die Bewertung einiger Staatsan
waltschaften, sowie die Erfassungen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in 
Cottbus.

Studien und Umfragen

Bündnis gegen Cybermobbing, 2013/2014/2018

Das Bündnis gegen Cybermobbing veröffentlichte am 16.05.2013 Deutsch
lands erste Cybermobbing Studie.104 Dabei gaben 17 % aller Schüler 
an, bereits Opfer von Cybermobbing-Attacken gewesen zu sein. Zu den 
häufigsten Cybermobbingattacken zählen insbesondere Beleidigungen, Be
schimpfungen und Verleumdungen.105 Demnach bestehe die Erkenntnis, 
dass die Täter aufgrund des hohen Anonymitätsgrades im Netz ein ent
hemmtes Verhalten an den Tag legen und fehlende Kontroll- und Sank
tionsmechanismen ihr Handeln unterstützen.106 Cybermobbing zählt zu 
den größten Jugendproblemen im Zusammenhang mit dem Internet.107 

Doch nicht nur Jugendliche sind betroffen: im Folgejahr veröffentlichte 
das Bündnis gegen Cybermobbing eine Untersuchung zu Mobbing und 
Cybermobbing bei Erwachsenen.108 Diese Studie bestätigt, dass Cyber
mobbing auch ein zunehmendes Problem unter Erwachsenen darstellt, so
wohl im Privatleben als auch im beruflichen Umfeld. Im Jahr 2016 wurde 
im Rahmen der ARAG Digital Risks Survey eine internationale Erhebung 

1.

a.

104 Vgl. hierzu https://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/fileadmin/pdf/studi
en/cybermobbingstudie_2013.pdf (abgerufen am 01.08.2019). Vor dieser Studie 
gab es keine umfassenden Untersuchungen in diesem Bereich.

105 Cybermobbingstudie, a.a.O., S. 94 f.; Heckmann, NJW 2012, S. 2631 (2631), er
fasst hierunter auch das Stalking.

106 Cybermobbingstudie, a.a.O., S. 10.
107 Polizeipräsidium München, Gespräch v. 16.01.2014; lediglich für ein beobacht

bares Problem hält dies hingegen jugendschutz.net, E-Mail v. 17.01.2014; Gie
bel, NJW 2017, S. 977 (977 f.), thematisiert Cybermobbing auch unter Erwachse
nen.

108 https://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/fileadmin/pdf/studien/studie_m
obbing_cybermobbing_erwachsene.pdf (abgerufen am 01.08.2019).
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zu Cybermobbing durchgeführt, die sich auf die Studien des Bündnisses 
gegen Cybermobbing bezieht, und in erster Linie ein umfassendes Präven
tionsmanagement sowie die Einführung eines "Erste Hilfe"-Buttons bei 
Cybermobbing" fordert.109 Nach Ansicht der Untersuchungsleiterin wird 
weder in Deutschland noch in anderen Ländern der Ausbreitung von Cy
ber-Mobbing und der Erosion von Persönlichkeitsrechten im Internet aus
reichend Beachtung geschenkt.110 Bei einer erneuten Untersuchung von 
Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen im Jahr 2018 wurde festge
stellt, dass sich der negative Trend fortsetzt: die Prävalenzrate bei Cyber
mobbing ist demnach um 13,6 % gestiegen.111

Bitkom, 2011/2015

Ein ähnliches Bild ergab die Untersuchung der Bitkom zum Thema "Netz
gesellschaft" im Jahr 2011. Demnach haben 29 % der Internetnutzer be
reits negative Erfahrungen im Internet gemacht.112 13 % der Befragten 
gaben an, eine Belästigung mit sexueller Absicht erfahren zu haben, 12 % 
erhielten unangenehme Anfragen, 9 % anzügliche Nachrichten. 6 % wur
den belästigt oder beleidigt, über 5 % wurden Unwahrheiten im Internet 
verbreitet, 4 % waren Opfer von Mobbing und 4 % gaben an, dass peinli
che Fotos von ihnen ungefragt im Internet veröffentlicht worden sind.113 

Umfrageergebnissen der Bitkom zum Thema "Hasskommentare" aus dem 
Jahr 2015 zufolge, war bereits jeder 9. Internetnutzer selbst einmal Opfer 

b.

109 ARAG Digital Risks Survey v. 31.05.2016, https://www.arag.com/medien/pdf/
presse/arag_digital_risks_survey.pdf, S. 140 (abgerufen am 01.08.2019); ARAG 
Pressemitteilung v. 31.05.2016, https://www.arag.com/de/presse/pressemittei
lungen/group/00248/ (abgerufen am 01.08.2019); vgl. hierzu auch Leithäuser, 
FAZ online v. 31.05.2016, https://www.faz.net/-14261954.html (abgerufen am 
01.08.2019).

110 Katzer zit. nach Leithäuser, FAZ online v. 31.05.2016, a.a.O.
111 So gaben 9,2 % der befragten Erwachsenen, mithin 1,1 % mehr als 2014, an, 

Opfer von Cybermobbing gewesen zu sein, vgl. https://www.buendnis-gegen-c
ybermobbing.de/fileadmin/pdf/studien/mobbingstudie_erwachsene_2018.pdf 
(abgerufen am 01.08.2019), S. 21 u. S. 7.

112 Bitkom, Netzgesellschaft: Eine repräsentative Untersuchung zur Mediennut
zung und dem Informationsverhalten der Gesellschaft Deutschland, https://w
ww.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Studie-Netzgesellschaft.html (abgerufen 
am 01.08.2019), S. 21.

113 Bitkom, a.a.O.
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von Hasskommentaren.114 Davon haben lediglich 52 % der Nutzer den 
Kommentar dem Betreiber gemeldet, und nur 19 % haben Anzeige bei der 
Polizei bzw. Staatsanwaltschaft erstattet. 73 % der Nutzer haben das Ge
fühl, dass die Anonymität im Internet zu Hasskommentaren verleitet 
und 83 % der Nutzer würden unterschreiben, dass das Internet die Verbrei
tung von Hasskommentaren erleichtert. Die Nutzer sehen Betreiber, die 
anderen Nutzer, sowie die Justiz gleichermaßen in der Pflicht, die Proble
matik zu entschärfen.115

Landesanstalt für Medien NRW, 2018

Die Landesanstalt für Medien führte 2016 und 2017 Befragungen zum 
Thema der Wahrnehmung von Hassrede im Internet durch.116 Dabei ga
ben 66 bzw. 67 %, also zwei Drittel der Internetnutzer an, bereits mit 
Hassrede konfrontiert worden zu sein. Bei der im Jahr 2018 durchgeführ
ten Untersuchung wurde diesbezüglich eine Zunahme festgestellt.117 So 
gaben hierbei 78 % der Befragten an, im Internet Hassrede bzw. Hasskom
mentare wahrgenommen zu haben.118 Dabei wurden Befragte im Alter 
zwischen 14 und 24 Jahren häufiger als der Durchschnitt mit Hassreden 
konfrontiert.119 Die Befragung ergab auch, dass zwar 92 % der befragten 
Nutzer der Meinung sind, anonyme Hasskommentare seien feige, aber 
lediglich 26 % der Befragten Hasskommentare bzw. deren Verfasser schon 
einmal bei dem jeweiligen Portal gemeldet haben.120

c.

114 Bitkom, Hasskommentare: Jeder neunte Internetnutzer war selbst schon Op
fer, 15.12.2015, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Hasskomm
entare-Jeder-neunte-Internetnutzer-war-selbst-schon-Opfer.html (abgerufen am 
01.08.2019).

115 Bitkom, a.a.O.
116 Forsa-Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW 2017, S. 1, https://

www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Service/Pressemit
teilungen/Dokumente/2017/Ergebnisbericht_Hate-Speech_forsa-Mai-2017.pdf 
(abgerufen am 01.08.2019).

117 Forsa-Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW 2018, S. 1, https://
www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Foerderung/Forsch
ung/Dateien_Forschung/forsaHate_Speech_2018_Ergebnisbericht_LFM_NRW.
PDF (abgerufen am 01.08.2019).

118 Forsa-Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW 2018, a.a.O., S. 1.
119 Forsa-Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW 2018, a.a.O., S. 1.
120 Forsa-Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW 2018, a.a.O., S. 3 u. 
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Polizeiliche Kriminalstatistik, 2010 bis 2018

Auskunft über die Entwicklung in dem Bereich der Persönlichkeitsrechts
verletzungen im Internet können bis zu einem gewissen Grad auch die 
Polizeilichen Kriminalstatistiken (PKS)121 geben. Diese Statistiken erfassen 
die der Polizei angezeigten Fälle von Straftaten. Im Folgenden wird auf die 
Entwicklung der Fallzahlen zwischen 2010 und 2018 eingegangen.

Tatmittel Internet

Die Kategorisierung der Rubriken, die im Zusammenhang mit dem Inter
net stehen, ist etwas unübersichtlich.122 Das Kriterium der "Internetkrimi
nalität" fand erstmals im Jahr 2010 in die PKS Einzug. Zudem wird in 

2.

a.

121 PKS 2010, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/
PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks2010.pdf?__blob=
publicationFile&v=1 (abgerufen am 01.05.2019); PKS 2011, https://www.bka
.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatist
ik/pksJahrbuecherBis2011/pks2011.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgeru
fen am 01.05.2019); PKS 2012, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2012/pks2012Jahrbuch.pd
f?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 01.05.2019); PKS 2013, https:/
/www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKrim
inalstatistik/2013/pks2013Jahrbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgeru
fen am 01.05.2019); PKS 2014, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2014/pks2014ImkBericht.p
df?__blob=publicationFile&v=1 abgerufen am 01.05.2019); PKS 2015, https:/
/www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKrimi
nalstatistik/2015/pks2015ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (abgeru
fen am 01.05.2019); PKS 2016, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE
/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/pks2016ImkBericht.pdf?__bl
ob=publicationFile&v=8 (abgerufen am 01.05.2019); PKS 2017, https://www.bk
a.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2
017/pks2017Jahrbuch1Faelle.pdf?__blob=publicationFile&v=6, https://www.bk
a.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2
017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicatio
nFile&v=4 (abgerufen am 01.05.2019); PKS 2018, https://www.bka.de/SharedD
ocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standard
tabellen/Faelle/STD-F-04-T05-TM-Internet_excel.xlsx?__blob=publicationFile&
v=3, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Polizeilich
eKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?
__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 01.05.2019).

122 Kritisch hierzu Gercke, ZUM 2010, S. 633 (638 ff.); Gercke, ZUM 2016, S. 825 
(830 f.).

Einleitung und Problembeschreibung

64

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks2010.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks2010.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks2010.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks2011.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks2011.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecherBis2011/pks2011.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2012/pks2012Jahrbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2012/pks2012Jahrbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2012/pks2012Jahrbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2013/pks2013Jahrbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2013/pks2013Jahrbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2013/pks2013Jahrbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2014/pks2014ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2014/pks2014ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2014/pks2014ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/pks2015ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/pks2015ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/pks2015ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/pks2016ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/pks2016ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/pks2016ImkBericht.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/pks2017Jahrbuch1Faelle.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/pks2017Jahrbuch1Faelle.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/pks2017Jahrbuch1Faelle.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-04-T05-TM-Internet_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-04-T05-TM-Internet_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-04-T05-TM-Internet_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-04-T05-TM-Internet_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3


der Statistik auch zwischen Computerkriminalität und Informations- und 
Kommunikationskriminalität im engeren Sinn unterschieden.123 Nicht zu
letzt wird die Rubrik "Tatmittel Internet" ausgewiesen. Die Statistik erfasst 
unter diesem Merkmal seither alle Straftatbestände, zu deren Tatbestands
verwirklichung das Medium Internet genutzt wurde, also insbesondere 
auch Straftatbestände, die nicht im Zusammenhang mit Persönlichkeits
rechtsverletzungen stehen. Im Jahr 2010 wurden in der PKS 246.607 Fälle 
mit dem "Tatmittel Internet" erfasst. Bis zum Jahr 2013 war eine leichte 
Zunahme festzustellen.124 Allerdings wurde im Jahr 2014 die Erfassung 
der Tatzahlen geändert,125 weshalb die Fallzahlen in den Folgejahren nicht 
mehr ohne weiteres vergleichbar sind.126 Dieser Umstand dürfte auch 
für die Schwankungen der Fallzahlen in den Folgejahren verantwortlich 
sein.127 Im Jahr 2018 wurden insgesamt 271.864 Fälle verzeichnet, die mit 
dem Tatmittel Internet begangen wurden.128 Es bleibt festzuhalten, dass 
die Fallzahlen zur Rubrik "Tatmittel Internet" letztlich über die Jahre 
variierten, im Vergleich zu 2010 ist jedoch insgesamt eine Steigerung von 
10,2 % der Tatzahlen festzustellen. Es steht zu vermuten, dass der tatsäch
liche Umfang um ein Vielfaches höher ist. Zum einen handelt es sich 
bei den erfassten Fällen lediglich um solche, die den ermittelnden Behör
den bekannt waren. Es verbleibt somit eine Dunkelziffer. Zum anderen 
erfassen die Statistiken keine Auslandstaten oder solche mit unbekanntem 
Tatort.129 Gerade Internetkriminalität wird ohne Grenzen ausgeübt und 
das oft nicht im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Daher ist 
der tatsächliche Umfang der Internetkriminalität wohl deutlich größer, als 

123 Hierzu auch Gercke, ZUM 2016, S. 825 (830 f.).
124 Nach einem Rückgang auf 222.267 Fälle im Jahr 2011 wurden im Jahr 2012 

229.408 Fälle und im Jahr 2013 insgesamt 257.486 Fälle verzeichnet, vgl. hierzu 
PKS 2010, a.a.O., S. 255, PKS 2011, a.a.O., S. 261, PKS 2012, a.a.O., S. 14 und 
PKS 2013, a.a.O., S. 9.

125 Gercke, ZUM 2016, S. 825 (830 f.); PKS 2014, a.a.O., S. 3 u. 10.
126 Im Jahr 2014 waren es daher lediglich 246.925 Fälle, vgl. hierzu PKS 2014, 

a.a.O., S. 9. Dieser Trend hielt auch im Jahr 2015 an, vgl. hierzu PKS 2015, 
a.a.O., S. 8. Im Jahr 2016 wurden 253.290 und im Jahr 2017 insgesamt 251.617 
Fälle erfasst, vgl. PKS 2016, a.a.O., S. 15 und PKS 2017, https://www.bka.de/Sh
aredDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/p
ks2017Jahrbuch1Faelle.pdf?__blob=publicationFile&v=6, S. 31 (abgerufen am 
01.05.2019).

127 Hierzu auch Gercke, ZUM 2016, S. 825 (830 f.).
128 PKS 2018, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Poliz

eilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-04-T05-TM-Interne
t_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 01.05.2019).

129 Sicherheitsreport 2012, a.a.O., S. 57, dort Fn. 27.
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dies die Statistiken abbilden.130 Dennoch zeigt sich in der Tendenz, dass 
sich das Tatmittel Internet einer zunehmenden Beliebtheit erfreut und die 
Anzahl der Fälle in diesem Bereich zunimmt.

Persönlichkeitsschützende Straftatbestände

Auch die persönlichkeitsrechtschützenden Tatbestände der §§ 185 ff. StGB, 
sowie insbesondere § 201a StGB und § 201 StGB werden laut den PKS 
in zunehmender Weise verletzt. Obgleich hier keine Unterscheidung im 
Hinblick auf die digitale oder analoge Tatbestandsverwirklichung stattfin
det, ist die Tendenz der Fallzahlen durchaus informativ. Zudem kann 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass diese Entwicklung mit 
der zunehmenden Nutzung des Internets in Verbindung steht.

§§ 185 ff. StGB

Die erfassten Straftaten gemäß §§ 185 bis 187 StGB und § 189 StGB lagen 
im Jahr 2010 bei 208.183 Fällen, steigerten sich zum Jahr 2011 um 1,3 % 
auf 210.797 Fälle und schließlich um weitere 2,6 % auf 216.370 Fälle im 
Jahr 2012.131 2013 konnte erneut eine Steigerung von 3 % auf 222.892 Fälle 
festgestellt werden und auch 2014 ging die Zahl um 1 % auf 225.098 Fälle 
nach oben.132 Im Bereich der Ehrschutzdelikte lässt sich somit von 2010 
bis 2014 durchgehend eine stete Zunahme feststellen. Seither schwanken 
die erfassten Fallzahlen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Jahr 2015 
mit 218.414 Fällen 3 % weniger erfasst.133 Eine Steigerung um 7,2 % erfuh
ren diese Delikte hingegen im gesellschaftspolitisch ereignisreichen Jahr 
2016, in welchem 234.341 Fälle verzeichnet wurden.134 Im Jahr 2017 wur
den hingegen wiederum 7,7 % weniger, nämlich 216.313 Fälle erfasst.135 

b.

aa.

130 Polizeipräsidium München, Gespräch v. 16.01.2014; Sicherheitsreport 2012, 
a.a.O., S. 57.

131 PKS 2010, a.a.O., S. 28; PKS 2011, a.a.O., S. 30; PKS 2012, a.a.O., S. 300.
132 PKS 2013, a.a.O., S. 14; PKS 2014, a.a.O., S. 88.
133 PKS 2015, a.a.O., S. 100.
134 PKS 2016, a.a.O., S. 117.
135 PKS 2017, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Poliz

eilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel
.xlsx?__blob=publicationFile&v=4 (abgerufen am 01.05.2019).
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220.291 Fälle wurden im Jahr 2018 festgehalten.136 Insgesamt sind die Fall
zahlen im Bereich der Beleidigungsdelikte zwischen den Jahren 2010 
und 2018 also um 5,8 % gestiegen. Zusammenfassend kann mithin eine 
leichte Zunahme festgestellt werden, allerdings wird ebenfalls deutlich, 
dass die Fallzahlen im Bereich der Beleidigungsdelikte durchaus Schwan
kungen unterworfen sind, die mitunter mit gesellschaftspolitischen Ereig
nissen einhergehen können.

§ 201a StGB

Besonders auffällig ist hingegen die Entwicklung der Fallzahlen, welche 
die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnah
men gemäß § 201a StGB zum Gegenstand haben. Hier stieg die Anzahl 
von 2.301 im Jahr 2010 erfassten Fälle im Folgejahr um 41,9 % auf 3.265 
Fälle und schließlich um weitere 25,4 % auf 4.108 Fälle im Jahr 2012.137 

2013 nahm die Zahl nochmals um 11,3 % auf 4.574 Fälle zu und 2014 
fand ein erneuter Zuwachs in Höhe von 21,5 % auf 5.559 Fälle statt.138 

Nach einem marginalen Rückgang der Fälle im Jahr 2015 um 3,0 % auf 
5.392 Fälle139 ist seither eine kontinuierlich anhaltende Steigerung der 
Fallzahlen festzustellen:140 Im Jahr 2016 um 8,9 % auf 5.875 Fälle,141 im 
Jahr 2017 um 9,1 % auf 6.412 Fälle142 und im Jahr 2018 um 13,7 % auf 
insgesamt 7.272 Fälle.143 Im Vergleich zum Jahr 2010 ist dies ein Zuwachs 

bb.

136 PKS 2018, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Poliz
eilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel
.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 01.05.2019).

137 PKS 2010, a.a.O., S. 47; PKS 2011, a.a.O., S. 48; PKS 2012, a.a.O., S. 300.
138 PKS 2013, a.a.O., S. 296; PKS 2014, a.a.O., S. 88.
139 PKS 2015, a.a.O., S. 100.
140 Da der Schutzbereich des § 201a StGB durch das 49. StrÄndG zum 27.01.2015 

erweitert wurde, ist denkbar, dass die Steigerung der Fallzahlen mit einem 
größeren praktischen Anwendungsbereich der Vorschrift einhergeht.

141 PKS 2016, a.a.O., S. 117.
142 PKS 2017, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Poliz

eilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel
.xlsx?__blob=publicationFile&v=4 (abgerufen am 01.05.2019).

143 PKS 2018, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Poliz
eilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel
.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 01.05.2019).
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um 217,0 %. Der Anstieg der verzeichneten Fälle im Zusammenhang mit 
§ 201a StGB ist bemerkenswert.144

§ 201 StGB

Während im Zusammenhang mit den §§ 202, 203, 204 und 206 StGB zwi
schen den Jahren 2010 bis 2018 keine besonderen Entwicklungen in den 
PKS zu erkennen sind,145 stechen die Fallzahlen, welche die Verletzung 
der Vertraulichkeit des Wortes gemäß § 201 StGB betreffen, hier deutlich 
hervor. Im Jahr 2010 wurden 586 Fälle verzeichnet, im Jahr 2011 625 Fälle, 
ein Plus zum Vorjahr um 6,7 %, und im Jahr 2012 schließlich eine weitere 
Steigerung um 12,6 % auf insgesamt 704 Fälle.146 Im Jahr 2013 konnte er
neut eine Steigerung von 24,6 % auf 877 Fälle festgestellt werden.147 Auch 
im Jahr 2014 steigerten sich die Fallzahlen im Hinblick den Tatbestand 
um 16,9 % auf 1.025 erfasste Fälle.148 Diese Tendenz wird fortgeführt: 2015 
wurden 1.144 Fälle erfasst, mithin ein Plus zum Vorjahr von 11,6 %.149 

Im Jahr 2016 steigerten sich die Fallzahlen erneut um 27,7 % auf 1.461 
erfasste Fälle.150 Einen Zuwachs von 12,3 % auf 1.642 Fälle erfuhren die 
Zahlen im Jahr 2017.151 Bislang ein Rekordhoch von 2.291 Fällen konnte 

cc.

144 Auf diese Entwicklung nimmt auch der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Änderung des Strafgesetzbuches im Hinblick auf § 201a StGB Bezug, vgl. hierzu 
Bt.-Drs. 18/2601, S. 36.

145 PKS 2010, a.a.O., S. 47; PKS 2011, a.a.O., S. 48; PKS 2012, a.a.O., S. 299; PKS 
2013, a.a.O., S. 295 f.; PKS 2014, a.a.O., S. 87 f.; PKS 2015, a.a.O., S. 99; PKS 
2016, a.a.O., S. 116; PKS 2017, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/D
E/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle
/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4 (abgerufen am 
01.05.2019); PKS 2018, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publik
ationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T0
1-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 01.05.2019).

146 PKS 2010, a.a.O., S. 47; PKS 2011, a.a.O., S. 48; PKS 2012, a.a.O., S. 299.
147 PKS 2013, a.a.O., S. 295.
148 PKS 2014, a.a.O., S. 87.
149 PKS 2015, a.a.O., S. 99.
150 PKS 2016, a.a.O., S. 116.
151 PKS 2017, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Poliz

eilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel
.xlsx?__blob=publicationFile&v=4 (abgerufen am 01.05.2019).

Einleitung und Problembeschreibung

68

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4


im Jahr 2018 verzeichnet werden.152 Im Vergleich zum Vorjahr ist dies 
einen Zuwachs von 39,5 %. Auch der Anstieg der Fallzahlen im Hinblick 
auf § 201 StGB ist immens: Die Fallzahlen erlebten von 2010 bis 2018 
einen Zuwachs von 290,0 %. Dies ist vor dem Hintergrund, dass es sich bei 
§ 201 StGB um ein reines Antragsdelikt gemäß § 205 Abs. 1 StGB handelt, 
durchaus bemerkenswert.

Staatsanwaltschaften und Schwerpunktstaatsanwaltschaften

Die Zahlen der polizeilichen Statistiken sind gerade deshalb interessant, 
da bei den wenigsten Akteuren eine statistische Erfassung von Fallzahlen 
in diesem Bereich erfolgt,153 auch nicht bei den Staatsanwaltschaften. We

3.

152 PKS 2018, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Poliz
eilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel
.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 01.05.2019).

153 So hat eine im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Umfrage bei den Verbrau
cherzentralen und den Datenschutzbeauftragten der Länder ergeben, dass diese 
grundsätzlich keine statistischen Erfassungen in diesem Bereich vornehmen.
Die Verbraucherzentralen gaben an, keine Statistik zu führen, so etwa die VZ 
Bayern, Gespräch v. 09.01.2014; VZ Niedersachsen, Schreiben v. 20.12.2013; 
VZ Rheinland-Pfalz, Gespräch v. 07.01.2014; VZ Sachsen-Anhalt, E-Mail v. 
03.01.2014; VZ Saarland, Schreiben v. 06.01.2014. Persönlichkeitsrechtsverlet
zungen liegen normalerweise nicht im Bearbeitungsfeld der Verbraucherzen
tralen, welche vorwiegend bei Streitigkeiten beratend tätig werden, die den 
Bürger als Verbraucher (im Verhältnis zu Unternehmern) betreffen und insbe
sondere fast ausschließlich verbraucherrechtlich ausgebildete Mitarbeiter die 
rechtliche Beratungsfunktion übernehmen, so VZ Mecklenburg-Vorpommern, 
Gespräch v. 20.12.2014; VZ Bremen, E-Mail v. 07.01.2014. Die VZ Baden-Würt
temberg, Gespräch v. 23.12.2013, und VZ Berlin, E-Mail v. 09.01.2014, sowie 
die VZ Brandenburg, E-Mail v. 21.01.2014, teilten mit, daher keinerlei Erfah
rungswerte zu besitzen. Die VZ Hamburg, E-Mail v. 20.01.2014, gab an, so 
gut wie keine Anfragen in diesem Bereich zu erhalten. Dennoch, so die VZ 
Mecklenburg-Vorpommern, Gespräch v. 20.12.2014, die VZ Bayern, Gespräch 
v. 09.01.2014, die VZ Nordrhein-Westfalen, Gespräch v. 08.01.2014, sowie 
der vzbv, E-Mail v. 13.12.13, sei das Problemfeld nicht gänzlich unbekannt, 
da Betroffene auch aufgrund von persönlichkeitsrechtsverletzenden Inhalten 
im Internet auf die Verbraucherzentralen zukommen würden. Diesen wäre 
dann jedoch aufgrund von Arbeitsüberlastung und auch mangels strafrechtli
cher Spezialisierung bzw. wegen des fehlenden Sachbearbeitungsauftrages eine 
umfassende Beratung der Betroffenen nicht möglich, so VZ Berlin, E-Mail 
v. 09.01.2014; VZ Mecklenburg-Vorpommern, Gespräch v. 20.12.2014; VZ 
Bayern, Gespräch v. 09.01.2014; VZ Niedersachsen, Schreiben v. 20.12.2013; 
VZ Nordrhein-Westfalen, Gespräch v. 08.01.2014. Insgesamt stehe das Thema 
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der werden persönlichkeitsrechtlich relevante Straftatbestände statistisch 
erfasst noch der Erfolg oder Misserfolg im Falle von Anfragen bei Diens
teanbietern über Nutzerdaten. Auch die Ergebnisse solcher Strafanzeigen 
bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet werden nicht verzeich
net.154 Es findet keine gesonderte Erfassung und auch keine gesonderte 
Bearbeitung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen aufgrund von Internet
sachverhalten statt. Daher konnten die im Rahmen dieser Arbeit befrag
ten Staatsanwaltschaften keine Aussagen hierzu treffen. Auch dem Bayeri
schen Staatsministerium für Justiz sind keine Zahlen zu den Verfahren be

der Cyberkriminalität jedoch zunehmend im Fokus der Verbraucherzentralen 
und diese nehmen zunehmend präventive Aufgaben in diesem Themenfeld 
wahr, um die Nutzer zu sensibilisieren, so VZ Nordrhein-Westfalen, Gespräch 
v. 08.01.2014; VZ Rheinland-Pfalz, Gespräch v. 07.01.2014; VZ Mecklenburg-
Vorpommern, Gespräch v. 20.12.2014; VZ Bayern, Gespräch v. 09.01.2014; 
VZ Sachsen-Anhalt, E-Mail v. 03.01.2014. Ähnliches ergab die Befragung der 
Datenschutzbeauftragten der Länder, wobei die Einlassungen im Einzelnen et
was divergieren. Die Datenschutzbeauftragten (lediglich der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz Brandenburg, Schreiben v. 14.07.2014, lehnte eine Beant
wortung aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten ab) teilten mit, dass 
überwiegend keine statistische Erhebung dieser Fälle stattfindet, so der Landes
beauftrage für Datenschutz Bremen, Schreiben v. 27.07.2015; Der Berliner Be
auftragte für Datenschutz, Schreiben v. 23.07.2015; Der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz Baden-Württemberg, Schreiben v. 10.08.2015. Das Bayerische 
Landesamt für Datenschutzaufsicht, Schreiben v. 02.06.2016, teilte mit, dass 
keine Beschwerden bekannt seien. Teilweise wurde angegeben, dass lediglich 
Einzelfälle von Persönlichkeitsrechtsverletzungen bekannt seien, so Das Unab
hängige Datenschutzzentrum Saarland, Schreiben v. 29.07.2015; Der Berliner 
Beauftragte für Datenschutz, Schreiben v. 23.07.2015. Von keiner relevanten 
Anzahl, aber dennoch einer praktischen Relevanz des Themas, spricht hingegen 
der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz, E-Mail v. 16.07.2015. Keine 
Fälle dieser Art hatte der Landesbeauftragter für Datenschutz Nordrhein-West
falen, E-Mail v. 26.08.2015, zu verzeichnen. Wohingegen der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz Baden-Württemberg, Schreiben v. 10.08.2015, mitteilte, 
dass sich regelmäßig Betroffene wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen an die 
Dienststelle wenden, aber wohl keine Zunahme dieser Fälle zu verzeichnen sei.

154 Schwerpunktstaatsanwaltschaft Rostock, E-Mail v. 27.02.2017; Staatsanwalt
schaft Mainz, Schreiben v. 19.12.2013; Staatsanwaltschaft Hamburg, Schreiben 
v. 03.01.2014; Staatsanwaltschaft Schwerin, Schreiben v. 19.12.2013; Staatsan
waltschaft Wiesbaden, Schreiben v. 19.12.2013; Staatsanwaltschaft Stuttgart, E-
Mail v. 07.01.2014; Staatsanwaltschaft Dresden, Schreiben v. 23.12.2013; Staats
anwaltschaft Erfurt, E-Mail v. 27.12.2013; Staatsanwaltschaft Bremen, Schreiben 
v. 06.01.2014; Staatsanwaltschaft Potsdam, Schreiben v. 09.01.2014; Staatsan
waltschaft Hannover, Schreiben v. 09.01.2014; Staatsanwaltschaft Magdeburg, 
Schreiben v. 21.01.2014; überhaupt gar keine Angaben machen kann und darf 
Staatsanwaltschaft Berlin, Schreiben v. 13.02.2014.
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kannt.155 Eine Ausnahme hierzu stellt die Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
in Cottbus dar. Das Bundesland Brandenburg hat diese Schwerpunktstaats
anwaltschaft für Computerkriminalität eingerichtet. Die sachliche Zustän
digkeit bezog sich ursprünglich auch auf schlichte Beleidigungsdelikte.156 

Wenngleich die §§ 185 ff. StGB in der Folge aus dem Katalog wieder aus
genommen wurden,157 um eine Konkurrenz zur Zuständigkeit der örtli
chen Staatsanwaltschaften auszuschließen,158 wird die Schwerpunktstaats
anwaltschaft im Übrigen weiterhin tätig, wenn besondere technische und 
rechtliche Kenntnisse erforderlich sind, was regelmäßig anzunehmen ist, 
wenn der Täter pseudonym oder anonym agiert.159 Dies wird bejaht, wenn 
noch nicht bekannte Verkehrsdaten für die Ermittlungen erforderlich 
sind. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Cottbus werden Verfahren 
aber auch darüber hinaus großzügig übernommen.160 Eine Besonderheit 
der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Cottbus besteht darin, dass diese statis
tische Auswertungen der geführten Verfahren vornimmt.161 Hierbei wurde 
festgestellt, dass im Deliktsbereich der §§ 185 ff., 201 ff. StGB, 33 KUG, 
106, 107 UrhG gegen (allerdings) bekannte Beschuldigte in den Jahren 
2011 und 2012 jährlich circa 50 bis 60 Verfahren geführt wurden und 
seitdem eine Steigerung der Verfahrenszahlen festzustellen ist. Im Jahr 
2013 wurden circa 90 bis 100 Verfahren, im Jahr 2014 circa 100 bis 110 
Verfahren wegen persönlichkeitsbezogener Delikte geführt.162 Demnach 
haben sich die Fallzahlen von 2011 bis 2014 nahezu verdoppelt.163

155 Bayerisches Staatsministerium der Justiz, Schreiben v. 06.12.2013.
156 AV der MdJ v. 01.01.2003.
157 AV der MdJ v. 07.03.2014.
158 So die Mitteilung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Cottbus, Schreiben v. 

03.09.2015.
159 Vgl. hierzu Abschnitt I 2c S. 1 der AV v. 23.10.2008 und der AV v. 07.03.2014.
160 Schwerpunktstaatsanwaltschaft Cottbus, Schreiben v. 03.09.2015.
161 Dies ist einem Vertreter der Schwerpunktabteilung zu verdanken. Keine statisti

schen Auswertungen erfolgen hingegen bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
Göttingen, Schreiben v. 23.07.2015; bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
Mühlhausen, Schreiben v. 28.07.2015; im Sonderdezernat für EDV-Kriminalität 
Halle, Schreiben v. 15.07.2015; bei der Zentralstelle für IuK-Kriminalität in 
Osnabrück, Schreiben v. 02.09.2015.

162 So die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Cottbus, Schreiben v. 03.09.2015.
163 Trotz nicht vorhandener statistischer Auswertungen geht hingegen die Schwer

punktstaatsanwaltschaft Göttingen, Schreiben v. 23.07.2015 von einer geringen 
Anzahl an Verfahren aus, wohingegen die Zentralstelle IuK-Kriminalität Osna
brück, Schreiben v. 02.09.2015, das Niveau von Persönlichkeitsrechtsverletzun
gen für „unverändert hoch“ hält.
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Zusammenfassung

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Zunahme von Persönlich
keitsrechtsverletzungen im Internet zunehmend wahrgenommen wird 
und sich, obwohl wenige statistische Erfassungen vorliegen, auch in Zah
len manifestiert. Dabei führen insbesondere die Art und Weise, die Inten
sität der Verletzungen und deren Dauerhaftigkeit zu einer erhöhten Belas
tung der Betroffenen. Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung 
des Internets und damit einhergehender sozialer Veränderung steht das 
Persönlichkeitsrecht neuen Herausforderungen gegenüber und es kann 
durchaus die Frage gestellt werden, ob der Schutz der Persönlichkeitsrech
te noch im Sinne der Rechtsprechung des BGH aus dem Jahre 1966 ge
währleistet ist:

„Sind durch die Fortschritte der Technik die Möglichkeiten erleichtert wor
den [das Persönlichkeitsrecht zu verletzen](…), so muss besonderer Anlass 
bestehen, auf eine Wahrung der vom Recht gesetzten Schranken zu achten 
und einem Missbrauch des leichter verletzbar gewordenen Persönlichkeits
rechts vorzubeugen“164

Gang der Darstellung

Nach einer Einführung in Inhalt und Rechtsgrundlagen des Persönlich
keitsrechtsschutzes folgt nach einer kurzen Erläuterung der Internetspe
zifika die Darstellung ausgewählter Erscheinungsformen von Persönlich
keitsrechtsverletzungen im Internet sowie die Ansprüche zum Schutz des 
Rechts und deren Durchsetzbarkeit (1. Teil). Ein Schwerpunkt der Arbeit 
wird – unter Berücksichtigung der historischen Herleitung – in der Prü
fung eines Auskunftsanspruches bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen im 
Internet unter alter sowie unter neuer Rechtslage liegen (2. Teil). Das Er
gebnis dieser Darstellung führt zur Beschäftigung mit der Entwicklung 
der datenschutzrechtlichen Vorschriften des Telemediengesetzes sowie der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (3. Teil). Da den Betroffenen 
einer Verletzung häufig nur der Weg zu den Strafverfolgungsbehörden 
offensteht, werden Vor- und Nachteile dieses Vorgehens für Betroffene 
in materiell- wie verfahrensrechtlicher Sicht beleuchtet (4. Teil). Hierbei 

III.

C.

164 BGH, Urteil v. 16.09.1966, VI ZR 268/64 = NJW 1966, S. 2353 (2354) – Vor 
unserer eigenen Tür.
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wird ein Vergleich zur Situation der Urheberrechtsinhaber vor Einführung 
eines Drittauskunftsanspruches vorgenommen und die Erfolgsaussichten 
eines strafrechtlichen Vorgehens in der Rechtspraxis dargelegt. Unter Be
rücksichtigung der berührten Grundrechtspositionen und der Interessenla
ge aller Beteiligten wird der verfassungsrechtliche Schutz der Anonymität 
begutachtet und die Frage, wie die Zurechenbarkeit anonymer Inhalte ge
stärkt werden könnte, näher behandelt (5. Teil). Dabei sollen Fallbeispiele 
von Betroffenen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung aus der Praxis die 
Ergebnisse abrunden. Im Anschluss werden im Licht der Rechtsprechung 
des EuGH und des EGMR denkbare Lösungsmöglichkeiten der jeweils 
beteiligten Akteure erörtert (6. Teil). Am Ende widmet sich ein Abschnitt 
dem Ergebnis und der Zusammenfassung der Untersuchung, die klären 
soll, ob die Aussage des BGH aus dem Jahre 1966 auch heute in dieser 
Form noch gelten kann:

„Das Recht darf sich in diesem Punkt der Technik nicht beugen“165

165 BGH, Urteil v. 16.09.1966, VI ZR 268/64 = NJW 1966, S. 2353 (2354) – Vor 
unserer eigenen Tür.
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Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Netz: materielle 
Ansprüche und ihre Durchsetzung

„Die moderne Technik hat Möglichkeiten erschlossen, die die Gefahr eines 
Mißbrauchs in einem besonders intensiven Maße heraufbeschwört“166

Der BGH bezeichnet als allgemeines Persönlichkeitsrecht das Recht des 
Einzelnen auf Achtung seiner Menschenwürde und Entfaltung seiner indi
viduellen Persönlichkeit, das sich nicht nur gegen den Staat und seine Or
gane richtet, sondern auch im Privatrechtsverkehr gegen jeden gilt.167 Die 
genaue und abschließende Definition und Beschreibung des Inhaltes und 
Schutzumfanges des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes begegnet jedoch 
Schwierigkeiten.168 Dies ist dem grundlegenden Umstand geschuldet, dass 
das Persönlichkeitsrecht auf Veränderungen in Technik, Wirtschaft und 
Sozialleben reagieren und der Umfang des Schutzes an neue Herausforde
rungen angepasst werden soll, um einen möglichst weitreichenden, umfas
senden und aktuellen Persönlichkeitsschutz zu gewährleisten. Das Persön
lichkeitsrecht ist entwicklungsoffen.169 Durch diese besondere Struktur 
bleibt es möglich, zeitnah und anpassungsfähig auf neue Entwicklungen 
und Gefährdungen, gegenwärtig wie künftig, zu reagieren.170 Auf der 
Kehrseite stellt diese Besonderheit des Persönlichkeitsrechtes auch einen 
Nachteil dar, denn soweit es an einem klar umrissenen und kodifizierten 
Schutz im Bereich des Persönlichkeitsrechts fehlt und lediglich fragmenta
rischer Schutz besteht, liegt ein Missverhältnis zwischen dem Wert der zu 
schützenden Interessen und der zunehmenden Gefährdung dieser Interes
sen durch neuartige technologische oder gesellschaftliche Entwicklungen 
vor.171 Nach einem kurzen Überblick über die Entwicklung und die recht

1. Teil:

166 Bussmann, Verhandlungen des 42. DJT, Band I, 1. Teil, S. 60.
167 BGH, Urteil v. 02.04.1957, Az. VI ZR 9/56 = NJW 1957, S. 1146 – Krankenkas

senpapiere.
168 Zu den unterschiedlichen Definitionsversuchen Bussmann, Verhandlungen des 

42. DJT, Band I, 1. Teil, S. 57 ff.
169 Horn, in: Stern/Becker, Art. 2, Rn. 36.
170 Horn, a.a.O.; Götting, in: HdP, 2.A., § 1, Rn. 3; Bussmann, Verhandlungen des 42. 

DJT, Band I, 1. Teil, S. 60.
171 Rixecker, in: MüKo BGB, § 12 Anh., Rn. 2; in eine ähnliche Richtung gehen die 

Überlegungen von Ulbrich/Frey, ZUM 2017, S. 31 (34).
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liche Ausgestaltung des Persönlichkeitsschutzes, welcher nur an der Ober
fläche bleiben kann (A.), wird beispielhaft auf ausgewählte Erscheinungs
formen von Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet (B.) und daraus 
resultierende Ansprüche des Rechteinhabers unter Berücksichtigung ihrer 
Durchsetzung bei einer Internetkonstellation eingegangen (C.).

Inhalt und Rechtsgrundlagen des Persönlichkeitsschutzes

Der Schutz der Persönlichkeit wird in verfassungsrechtlicher, zivilrechtli
cher und strafrechtlicher Hinsicht gewährt.172 Allerdings gibt es bislang 
keine systematische und umfassende gesetzliche Regelung des Persönlich
keitsrechts. Im Hinblick auf den Inhalt des Rechts ist daher vor allem die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes maßgeblich, da diese die 
Ausgestaltung des Rechts beeinflusst und konkretisiert hat.173

Grundzüge der Entwicklung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts

Die Entwicklung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts verlief nicht gerad
linig und ist bis heute nicht abgeschlossen. Das allgemeine Persönlichkeits
recht zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es im Gegensatz zu anderen 
Privatrechten, keine umfassende Kodifizierung erhielt, sondern hauptsäch
lich ein vor allem durch Richterrechtsprechung geprägtes Rechtsfeld bil
det. Dieser Umstand ist vor dem Hintergrund seiner historischen Entwick
lung zu erklären. Im römischen Recht war zunächst nur der Schutz gegen 
körperliche Beeinträchtigungen vorgesehen, der später auch auf Ehrschutz
delikte ausgedehnt wurde.174 Die sogenannte actio iniuriarum aestimatoria 
gewährt Schutz sofern ein „empfindsames Ehrgefühl eine Mißachtung der 

A.

I.

172 Siehe hierzu ausführlich etwa Vesting u.a., in: HdP, 2.A., §§ 6–9; Götting u.a., in: 
HdP, 2.A., §§ 10–21; Krause/Himmelreich, in: HdP, 2.A., § 23.

173 BGH, Urteil v. 25.05.1954, Az. I ZR 211/53 = NJW 1954, S. 1404 – Leserbrief; 
BGH, Urteil v. 14.02.1958, Az. I ZR 151/56 = NJW 1958, S. 827 – Herrenreiter; 
BGH, Urteil v. 08.12.1964, Az. VI ZR 201/63 = NJW 1965, S. 685 – Soraya; 
BVerfG, Bs v. 14.02.1973, Az. 1 BvR 112/65 = NJW 1973, S. 1221 – Soraya; 
BVerfG, Bs. v. 24.02.1981, Az. 1 BvR 435/68 = NJW 1971, S. 1645 – Mephisto; 
BGH, Urteil v. 12.12.1995, Az. VI ZR 223/94 = NJW 1996, S. 985 (986) – 
Caroline von Monaco.

174 Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 16.
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Persönlichkeit erblicken konnte“.175 Und auch im deutschen Recht war der 
Persönlichkeitsschutz lange Zeit nicht ausgeprägt, da das Individuum sich 
vielmehr der Gemeinschaft zu widmen hatte und ihr dienen sollte.176 Erst 
die darauffolgenden kulturellen zeitgeschichtlichen Strömungen führten 
stetig zu einem neuen Verständnis der eigenen Person,177 welche mehr 
und mehr in den Mittelpunkt rückte und sich bis hin zur Neuzeit immer 
mehr ausprägte.178 Insbesondere durch das Naturrecht und die Rechtsphi
losophie kam es zu dem Bewusstsein, den Menschen in seiner Person und 
seiner Selbstbestimmung von sich heraus naturgemäß anzuerkennen.179 

Vor allem in Abkehr von dem Naturrecht und der Romantik rückte An
fang des 19. Jahrhunderts die historische Bedingtheit des Rechts in den 
Mittelpunkt der Diskussion. Hierbei standen sich die Romanisten, welche 
die Anknüpfung an römisches Recht bevorzugten, und die Germanisten, 
welche mittelalterlich deutsches Recht als dem Volksgeist entsprechend 
ansahen, gegenüber. Vor der Ausarbeitung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
wurde vor allem in der Literatur die Notwendigkeit eines echten Persön
lichkeitsschutzes diskutiert.180 Auch hierbei standen sich die Auffassungen 
der romanistischen und germanistischen Strömung konträr gegenüber.181 

Während die Romanisten gegen die Schaffung eins allgemeinen Persön
lichkeitsrechts waren, da ein solches auch im römischen Recht keinen aus
geprägten Niederschlag gefunden hatte, befürworteten die Germanisten 
ein solches. Dabei wirkte sich in dogmatischer Hinsicht maßgeblich das 
Urheberrecht auf das Verständnis des Persönlichkeitsrechtes aus.182 Die 
materiellen vermögensrechtlichen Interessen der Urheber und die ideellen 

175 Vgl. hierzu die Ausführungen bei Elster, Urheberrecht, S. 12; Bussmann, Ver
handlungen des 42. DJT, Band I, 1. Teil, S. 9, m.w.N.

176 Elster, Urheberrecht, S. 12 f.
177 Angeführt werden hier die kulturellen Strömungen des Humanismus, der Re

formation und der Renaissance; Bussmann, a.a.O.; sehr ausführlich auch Hub
mann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 6 ff.

178 Ausführlich hierzu Bussmann, a.a.O.; Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 6 ff.
179 Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 89.
180 Gareis, in: Festgabe für Schirmer (1900), S. 61 (61 ff.); v. Gierke, S. 84.; v. Gierke, 

Deutsches Privatrecht, Bd. I, S. 756; Lobe, S. 157 ff.; Bussmann, Verhandlungen 
des 42. DJT, Band I, 1 Teil, S. 10 u. S. 33; Scheyhing, AcP 158 (1959/60), S. 503 
(517); Kern, in: Beater/Habermeier, S. 82 (85 f.), m.w.N.; Klass, in: Erman, BGB, 
Anh. § 12, Rn. 8.

181 Scheyhing, AcP 158 (1959/60), S. 503 (517); Kern, in: Beater/Habermeier, S. 82 
(85 f.), m.w.N.

182 Bussmann, Verhandlungen des 42. DJT, Band I, 1. Teil, S. 10; Elster, Urheber
recht, S. 89.
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persönlichkeitsrechtlichen Interessen standen sich in der Diskussion um 
die Einordnung des Urheberrechts gegenüber. Der Germanist Von Gierke, 
der auch als Hauptvertreter des Persönlichkeitsrechtes bezeichnet wird, 
nahm an, dass das Urheberrecht ein Persönlichkeitsrecht sei und zugleich 
die materiellen Interessen des Urhebers beinhalte.183 Diese Auffassung 
entspricht dem heutigen Verständnis des Urheberrechts als monistisches 
Recht, welches weder die individuellen noch die materiellen Interessen 
des Urhebers zwingend wechselseitig ausschließt, sondern beide Interessen 
vereint.184 Von Gierke und auch Gareis forderten die Normierung eines all
gemeinen Persönlichkeitsrechtes im BGB und kritisierten, dass ein Schutz 
nur im Bereich der unlauteren Handlungen vorgesehen war.185 Weitere 
Vertreter, die für den Persönlichkeitsschutz eintraten, waren die Germa
nisten Lobe und Kohler.186 Es setzten sich jedoch die Romanisten durch: 
Der aus dem römischen Recht hervorgehende Ehrenschutz wurde im deut
schen Recht im Bereich des Strafrechts verankert. Anders verhielt es sich 
damals etwa in Frankreich und der Schweiz.187 Dort fand der Ehrenschutz 
in das Zivilrecht Eingang.

In das Bürgerliche Gesetzbuch wurden folglich keine Regelungen zum 
Schutz eines allgemeinen Persönlichkeitsrechtes aufgenommen, da keine 
Einigkeit über die Ausgestaltung desselben und die Rechtsfolgen erzielt 
werden konnte. Es wurden lediglich partiell persönlichkeitsrechtliche 
Rechtsgüter wie das Namensrecht in § 12 BGB oder die Rechtsgüter des 
§ 823 BGB im BGB normiert.188 Die Notwendigkeit eines weitergehenden 
Schutzes wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwar immer 
wieder diskutiert, eine Lösung wurde jedoch nicht gefunden. Auch in 
der zweiten Hälfte des 20 Jahrhunderts und nach der Leserbrief-Entschei

183 v. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. I, S. 756.
184 Vgl. hierzu auch die Baumtheorie von Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, S. 116.
185 v. Gierke, S. 84.
186 Lobe, S. 157 ff.; Bussmann, Verhandlungen des 42. DJT, Band I, 1 Teil, S. 10 u. 

S. 33.
187 Zu den Regelungen im Einzelnen Bussmann, Verhandlungen des 42. DJT, Band 

I, 1. Teil, S. 12 f; in der Schweiz etwa wurde der Persönlichkeitsschutz im Jahr 
1907 in Art. 28 ZGB mit folgendem Wortlaut aufgenommen: „Wer in seinen 
persönlichen Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird, kann auf Beseitigung 
der Störung klagen. Eine Klage auf Schadensersatz oder auf Leistung einer 
Geldsumme als Genugtuung ist nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen 
zulässig“, zitiert nach: Bussmann, a.a.O.

188 Zur Entwicklung des Bildnisschutzes Bussmann, Verhandlungen des 42. DJT, 
Band I, 1. Teil, S. 11.
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dung des BGH,189 wurde die Notwendigkeit einer Kodifizierung deutlich 
und sie wurde zudem festgestellt,190 jedoch scheiterten auch die diesbe
züglichen Versuche stets.191 Bereits im Jahr 1957 forderte der 42. Deut
sche Juristentag vom Gesetzgeber einen stark erweiterten zivilrechtlichen 
Persönlichkeitsschutz mit der Zubilligung von Geldentschädigungen und 
neuen strafrechtlichen Bestimmungen.192 Der Versuch einer Kodifizierung 
im Jahr 1959 scheiterte daraufhin aufgrund der öffentlichen Kritik an 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des zivilrechtlichen Persön
lichkeits- und Ehrenschutzes.193 Nachdem der 45. Deutsche Juristentag 
im Jahr 1964 nochmals versuchte, das Anliegen an den Gesetzgeber heran
zutragen, wurde im Jahr 1967 ein Referentenentwurf veröffentlicht, der 
die Reformierung des Schadensersatzrechtes vorsah und in diesem Zusam
menhang das allgemeine Persönlichkeitsrecht als absolutes Recht im Sinne 
des § 823 BGB schützen wollte.194 Doch auch dieser Entwurf setzte sich 
nicht durch.195 Zuletzt beschäftigte sich der Gesetzgeber im Jahr 2001 
im Rahmen der Reformierung des Schadensersatzrechtes mit der Kodifi
zierung des Persönlichkeitsrechts. Der Gesetzgeber lehnte jedoch auch im 
Zuge dieser Reform die Regelung eines Teilanspruches unter dem Hinweis 
darauf ab,196 dass vor der Kodifizierung von Teilbereichen ein schlüssiges 

189 BGH, Urteil v. 25.05.1954, Az. I ZR 211/53 = NJW 1954, S. 1404 – Leserbrief.
190 Das diesbezügliche Gutachten für den 42. Deutschen Juristentag, welches sich 

mit dem zivilrechtlichen Schutz des Persönlichkeitsrechts auseinandersetzt, 
kommt zu diesem Ergebnis, siehe Bussmann, Verhandlungen des 42. DJT, Band 
I, 1. Teil, S. 70 und S. 76, der eine zusätzliche Regelung des Gebietes fordert, um 
den Persönlichkeitsschutz vollständig zu erfassen.

191 Zur Entstehungsgeschichte und dem Gesetzesentwurf im Zusammenhang mit 
der Urheberrechtsreform, die sich teilweise mit dem Schutz der Privatsphäre 
auseinandersetzen, vgl. Bussmann, Verhandlungen des 42. DJT, Buch I, 1. Teil, 
S. 73 ff.

192 Der Referentenentwurf des „Gesetzes zur Neuordnung des zivilrechtlichen Per
sönlichkeits- und Ehrenschutzes“ von 1959 wurde von der Bundesregierung 
eingebracht, Bt.-Drs. III/1237.

193 Der Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung und Ergänzung schadenersatzrecht
licher Vorschriften“ stammt aus dem Jahr 1967 und wurde vom Bundesministe
rium der Justiz veröffentlicht.

194 Den Entwurf der geplanten Neuregelung von 1967 bespricht auch Schmidt, in: 
FS Felgentraeger, S. 367 (372 f.).

195 Vgl. hierzu BVerfG, Bs. v. 14.02.1973, Az. 1 BvR 112/65 = NJW 1973, S. 1221 
(1221 f.) – Soraya; zu den Bedenken etwa Schmidt, in: FS Felgentraeger, S. 367 ff.

196 Der Bundesrat versuchte die Geldentschädigung bei Persönlichkeitsrechtsver
letzungen in einem neuen § 847 BGB ausdrücklich aufzunehmen, Bt.-Drs. 
14/7752, S. 49.
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Gesamtkonzept zur Regelung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes erar
beitet werden sollte.197 Auch Forderungen des 69. Deutschen Juristentages 
haben eine Kodifizierung des Persönlichkeitsrechts zum Gegenstand.198 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wurde bislang nicht kodifiziert. Eine 
Kodifizierung ist insgesamt überfällig und wünschenswert.

Auf die Untätigkeit des Gesetzgebers reagierte die Rechtsprechung, wes
halb das Persönlichkeitsrecht seit jeher stark durch die Rechtsprechung 
geprägt wurde. Um die Schutzlücken zu schließen, gewährte bereits das 
Reichsgericht in einigen Entscheidungen Persönlichkeitsrechten Schutz 
über § 826 BGB.199 Daneben legte das Reichsgericht vereinzelt den Begriff 
des Bildnisses in § 22 KUG weit aus,200 und versuchte weiterhin, den 
Schutz Betroffener bei Veröffentlichung privater Aufzeichnungen über das 
Veröffentlichungs- und Verbreitungsrecht des Urhebers zu gewähren.201 

Ein umfassender Schutz wurde durch die Rechtsprechung des Reichsge
richtes nicht erreicht, welches im Übrigen auch davon ausging, dass ein 
allgemeines Persönlichkeitsrecht der Rechtsordnung fremd sei und es da
her in ständiger Rechtsprechung ablehnte.202

Erst die Rechtsprechung des BGH führte hier einen grundlegenden 
Wandel herbei.203 Das bürgerlich-rechtliche allgemeine Persönlichkeits
recht wurde maßgeblich durch eine Entscheidung des BGH im Jahr 1954 
geprägt: Der BGH erkannte in der Leserbriefentscheidung das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht als ein sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB 

197 Der Vorschlag des Bundesrates wurde von der Bundesregierung abgelehnt, vgl. 
hierzu Bt.-Drs. 14/7752, S. 55.

198 Beschlüsse des 69. Deutschen Juristentages in München 2012, S. 26, https://w
ww.djt.de/fileadmin/downloads/69/121206_djt_69_beschluesse_web_rz.pdf 
(abgerufen am 01.08.2019, inzwischen nicht mehr abrufbar).

199 RG, Urteil v. 15.11.1909, Az. VI 382/08 = RGZ 72, S. 175 (176 f.); RG, Urteil v. 
13.01.1927, Az. IV 489/26 = RGZ 115, S. 416 (416 f.); RG, Urteil v. 18.10.1939, 
Az. VI 309/38 = RGZ 162, S. 7 (11 f.).

200 Vgl. hierzu Götting, in: HdP, 2.A., § 2, Rn. 15, m.w.N.
201 Wohingegen Privatpersonen, deren Rechte ohne die Verwendung privater Auf

zeichnungen verletzt wurden, bis zur Leserbriefentscheidung des BGH, Urteil 
v. 25.05.1954, Az. I ZR 211/53 = NJW 1954, S. 1404, weitgehend ohne Schutz 
blieben.

202 RG, Urteil v. 29.05.1902, Az. VI 50/02 = RGZ 51, S. 369; RG, Urteil v. 
27.02.1904, Az. I 418/03 = RGZ 58, S. 24 (29); RG, Urteil v. 07.11.1908, Az. 
I 638/07 = RGZ 69, S. 401 – Nietzsche Briefe; RG, Urteil v. 08.06.1912, Az. 
382/11 = RGZ 79, S. 397; m.w.N. auch Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 2.

203 Vgl. hierzu auch die Ausführungen des BVerfG, Bs. v. 14.02.1973, Az. 1 BvR 
112/65 = NJW 1973, S. 1221 (1222) – Soraya.

A. Inhalt und Rechtsgrundlagen des Persönlichkeitsschutzes

79

https://www.djt.de/fileadmin/downloads/69/121206_djt_69_beschluesse_web_rz.pdf
https://www.djt.de/fileadmin/downloads/69/121206_djt_69_beschluesse_web_rz.pdf


an und stützte es auf Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG.204 Diese verfas
sungsrechtliche Herleitung prägt das Selbstverständnis des Persönlichkeits
rechts. Gerade der starke Bezug zur Menschenwürde gemäß Art. 1 Abs. 1 
GG hat Einfluss auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht,205 das nicht al
lein aus dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Art. 2 
Abs. 1 GG herzuleiten ist, sondern welches, wie der BGH in seinem Urteil 
feststellte, in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistet wird. Es er
gänzt als sogenanntes ungenanntes Freiheitsrecht die speziellen Freiheits
rechte.206 Der BGH stellt in der Entscheidung heraus, dass das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht ein verfassungsmäßig gewährleistetes Grundrecht ist 
und in besonderem Maß der Güterabwägung bedarf.207 Das Tätigwerden 
der Judikative und die Anerkennung eines verfassungsrechtlich veranker
ten allgemeinen Persönlichkeitsrechts war die Reaktion auf die – dank ver
besserter Drucktechnologie – zunehmende Printmedienberichterstattung 
über private Details aus dem Leben von Privatpersonen gegen deren 
Willen. Lediglich vereinzelt wurde Kritik an der Art der Rechtsfindung 
in methodischer Hinsicht geäußert, überwiegend wurde jedoch auch in 
der Literatur der Auffassung des BGH gefolgt.208 Die Rechtsprechung des 
BGH wurde in der Folge durch zahlreiche weitere Urteile gefestigt und 
konkretisiert.209 Vier Jahre nach der Leserbrief-Entscheidung erkannte der 
BGH zudem entgegen dem Wortlaut der Vorschrift einen immateriellen 
Schadensersatzanspruch bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits
rechts aus § 253 BGB an.210

Das Persönlichkeitsrecht hat eine große Entwicklung erlebt, welche sich 
in zahlreichen wichtigen Rechtsprechungsentscheidungen niederschlug. 

204 BGH, Urteil v. 25.05.1954, Az. I ZR 211/53 = NJW 1954, S. 1404 – Leserbrief; 
näher hierzu auch Klass, in: Erman, BGB, Anh. § 12, Rn. 9; v. Pentz, AfP 2016, 
S. 101 (101).

205 Classen, in: Staatsrecht II, § 13, Rn. 52.
206 BVerfG, Bs. 03.06.1980, Az. 1 BvR 185/77 = NJW 1980, S. 2080 – Eppler.
207 BGH, Urteil v. 25.05.1954, Az. I ZR 211/53 = NJW 1954, S. 1404 – Leserbrief.
208 Insbesondere Larenz, Verhandlungen des 42. DJT, Band II/D, S. D 34 und D 

36, sah vor allem den Gesetzgeber und nicht die Gerichte in der Pflicht und 
kritisierte die methodische Herleitung.

209 BGH, Urteil v. 14.02.1958, Az. I ZR 151/56 = NJW 1958, S. 827 – Herrenreiter; 
BGH, Urteil v. 08.12.1964, Az. VI ZR 201/63 = NJW 1965, S. 685 – Soraya; 
BVerfG, Bs v. 14.02.1973, Az. 1 BvR 112/65 = NJW 1973, S. 1221 – Soraya; 
BVerfG, Bs. v. 24.02.1981, Az. 1 BvR 435/68 = NJW 1971, S. 1645 – Mephisto; 
BGH, Urteil v. 12.12.1995, Az. VI ZR 223/94 = NJW 1996, S. 985 (986) – 
Caroline von Monaco.

210 BGH, Urteil v. 14.02.1958, Az. I ZR 151/56 = NJW 1958, S. 827 – Herrenreiter.
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Dennoch hat sich der Gesetzgeber bislang nicht mehr an den Versuch 
einer Kodifizierung gewagt. Wurde die Kodifizierung des Persönlichkeits
rechts im Jahr 2001 noch mit dem Argument abgelehnt, dass die Rechts
entwicklung auf dem schwierigen und in stetem Wandel begriffenen Ge
biet des allgemeinen Persönlichkeitsrechts noch nicht abgeschlossen sei,211 

könnte nunmehr immerhin auf vielschichtige und umfangreiche Recht
sprechung zum Persönlichkeitsrecht zurückgegriffen werden, um eine 
grundlegende Kodifizierung vorzunehmen.

Inhalt und Rechtsgrundlagen

Der verfassungsrechtliche Persönlichkeitsschutz

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ein absolutes und umfassendes 
Recht auf Achtung und Entfaltung der Persönlichkeit. Es ist als sogenann
tes „unbenanntes Freiheitsrecht“ Ergebnis richterlicher Rechtsfortbildung 
und wird verfassungsrechtlich aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG abgeleitet.212 Das Grundrecht der Menschenwürde gemäß Art. 1 
Abs. 1 GG und der freien Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Art. 2 
Abs. 1 GG werden zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht verbunden, wo
bei Art. 1 Abs. 1 GG als Leit- und Auslegungsrichtlinie heranzuziehen 
ist.213 Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ein eigenständiges Grund
recht. Die h.M. sieht den Schutz der aktiven Komponente des Persönlich
keitsrechts über Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet, wohingegen die statische 
Komponente dem Art. 1 Abs. 1 GG unterfällt.214 Unter der statischen 
Komponente versteht man das Recht auf Privatheit, Individualität, Identi

II.

1.

211 Müller, VersR 2003, S. 1 (5); Br.-Drs. 742/01 S. 58; bereits damals mehrten sich 
auch unzufriedene Stimmen, welche die Aufnahme und Legalisierung des Per
sönlichkeitsrechts wünschenswert fanden, wie etwa auch Katzenmeier, VersR 
2002, S. 1066 (1073).

212 BVerfG, Urteil v. 16.07.1969, Az. 1 BvL 19/63 = NJW 1969, S. 1707 – Mikrozen
sus; BVerfG, Bs. v. 03.06.1980, Az. 1 BvR 185/77 = NJW 1980, S. 2070 (2071) 
– Eppler; BVerfG, Urteil v. 15.12.1999, Az. 1 BvR 653/96 = NJW 2000, S. 1021 
(1022) – Caroline von Monaco III; BGH, Urteil v. 25.05.1954, Az. I ZR 211/53 
= NJW 1954, S. 1404 – Leserbrief; Horn, In: Stern/Becker, Art. 2, Rn. 35; Vesting, 
in: HdP, 2.A., § 6, Rn. 1.

213 Vesting, in: HdP, 2.A., § 6, Rn. 1; Dreier, in: Dreier, Art. 2, Rn. 68; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 2, Rn. 36; Murswiek/Rixen, in: Sachs, Art. 2, Rn. 63.

214 Murswiek/Rixen, in: Sachs, Art. 2, Rn. 60 f.; erstmals Dürig, JR 1952, S. 259 (261); 
auch Klass, in: Erman, BGB, Anh. § 12, Rn. 1.
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tät und Autonomie.215 Unter die aktive Komponente fällt die Betätigung, 
die Entfaltung und Wirkung der Person.216

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat einen offenen Tatbestand und 
ist ein sogenanntes Rahmenrecht.217 Die Rechtsprechung will die Reich
weite des Rechts im Einzelfall anhand einer sorgsamen Würdigung 
und Abwägung aller für seine Grenzen bedeutsamen Umstände beurtei
len. In der Literatur wird seit jeher der Versuch unternommen, die 
geschützten Güter in Fallgruppen einzuteilen. Hierbei wird in den Ober
gruppen meist zwischen Selbstbewahrung, Selbstdarstellung und Selbst
bestimmung bzw. zwischen Persönlichkeit und Geheimnisschutz, Selbst
entfaltung und Selbstbestimmung unterschieden.218 Die Vertraulichkeit 
persönlicher Unterlagen und die Vertraulichkeit und Integrität informati
onstechnischer Systeme soll der Selbstbewahrung unterfallen, das Recht 
am eigenen Bild, am eigenen Wort, am eigenen Namen, das Recht auf 
Gegendarstellung, der Ehrschutz soll der Selbstdarstellung bzw. Selbstent
faltung unterfallen, und die Kenntnis der eigenen Abstammung, die sexu
elle Selbstbestimmung und das informationelle Selbstbestimmungsrecht 
der Selbstbestimmung.219 Durch die Rechtsprechung wurde der offene 
Tatbestand des Grundrechts zwar konkretisiert und systematisiert, dieser 
Vorgang ist jedoch bis heute nicht abgeschlossen. Insgesamt ist festzustel
len, dass es dem Schutzbereich an einer scharfen Konturierung fehlt. Des
halb kann bereits die Beurteilung des Schutzbereiches, ebenso wie die 
Abgrenzung von Eingriffen in diesen Schwierigkeiten bereiten.220 Das ver
fassungsrechtliche allgemeine Persönlichkeitsrecht ist nicht schrankenlos 
gewährleistet, sondern ein Eingriff kann gemäß § 2 Abs. 1 GG aufgrund 
der verfassungsmäßigen Ordnung, den Rechten anderer und dem Sittenge
setz gerechtfertigt sein.221

215 Götting, in: HdP, 2.A., § 1, Rn. 3.
216 Bamberger, in: BeckOK BGB, § 12, Rn. 122; Götting, in: HdP, 2.A., § 1, Rn. 3.
217 BGH, Urteil v. 12.10.1993, Az. VI ZR 23/93 = NJW 1994, S. 124 (125).
218 Vgl. hierzu etwa Ladeur, in: HdP, 2.A., § 8, Rn. 1 ff.; Martini, JA 2009, S. 839 

(841); Dreier, in: Dreier, Art. 2, Rn. 69.
219 Vgl. hierzu etwa Ladeur, in: HdP, 2.A., § 8, Rn. 1 ff.; Martini, JA 2009, S. 839 

(841).
220 Ladeur, in: HdP, 2.A., § 8, Rn. 57.
221 Ladeur, in: HdP, 2.A., § 8, Rn. 57.
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